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 Gesetzentwurf
 der Bundesregierung

 Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Beteiligungsrichtlinie

 A.  Problem und Ziel

 Die  Beteiligungsrichtlinie  geht  auf  einen  Prüfauftrag  der  Finanzminister  der
 Europäischen  Union  vom  September  2004  an  die  Europäische  Kommission  zu-
 rück.  Darin  forderten  die  Finanzminister  die  Europäische  Kommission  auf,
 mögliche  Hindernisse  für  grenzüberschreitende  Fusionen  und  Übernahmen  im
 Bankensektor  zu  untersuchen.  Artikel  19  der  Bankenrichtlinie  wurde  als  ein
 mögliches  Hindernis  identifiziert.  Dieser  Artikel  enthält  Regelungen  betreffend
 den  Erwerb  von  qualifizierten  Beteiligungen  (=  Beteiligungen  in  Höhe  von
 10  Prozent  oder  mehr  des  Kapitals  bzw.  der  Stimmrechte  des  Finanzunterneh-
 mens,  dessen  Anteile  erworben  werden).  Ähnliche  Regelungen  gibt  es  auch  in
 den  Versicherungsrichtlinien  (Schaden,  Leben,  Rück)  sowie  im  Bereich  der
 Wertpapierdienstleistungsvorschriften  (Finanzmarktrichtlinie).  Mit  der  Betei-
 ligungsrichtlinie  werden  nunmehr  sektorübergreifend  eine  abgestimmte  Harmo-
 nisierung  und  Verbesserung  des  Überprüfungsprozesses  beim  Erwerb  und  der
 Erhöhung von Beteiligungen im Finanzsektor geschaffen.

 B.  Lösung

 Mit  dem  Gesetzentwurf  wird  im  Wesentlichen  die  Richtlinie  2007/44/EG  des
 Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  vom  5.  September  2007  zur  Änderung
 der  Richtlinie  92/49/EWG  des  Rates  sowie  der  Richtlinien  2002/83/EG,  2004/
 39/EG,  2005/68/EG  und  2006/48/EG  in  Bezug  auf  Verfahrensregeln  und  Bewer-
 tungskriterien  für  die  aufsichtsrechtliche  Beurteilung  des  Erwerbs  und  der  Erhö-
 hung  von  Beteiligungen  im  Finanzsektor  (ABl.  EU  Nr.  L  247  S.  1)  in  nationales
 Recht  umgesetzt.  Gegenstand  des  Gesetzentwurfs  ist  damit  die  Regelung  von
 Fällen,  in  denen  eine  natürliche  oder  juristische  Person  eine  qualifizierte  Betei-
 ligung  an  einem  Kredit-  oder  Finanzdienstleistungsinstitut,  einem  Lebens-,
 Schaden-  oder  Rückversicherungsunternehmen  oder  einem  Wertpapierhandels-
 unternehmen erwirbt oder erhöht.

 Die neuen Regelungen sehen vor:

 –  Anzeigepflicht  des  beabsichtigten  Erwerbs  oder  der  Veräußerung  einer  Betei-
 ligung ab einem bestimmten Schwellenwert,

 –  Regeln zur Beurteilung der Zuverlässigkeit des interessierten Erwerbers,

 –  Benennung  der  vom  interessierten  Erwerber  zu  übermittelnden  Informatio-
 nen,

 –  Abschluss des Überprüfungsprozesses innerhalb einer bestimmten Frist,
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–  Zusammenarbeit  der  zuständigen  Behörden  im  Europäischen  Wirtschafts-
 raum  bei  der  Beurteilung  der  Eignung  eines  interessierten  Erwerbers,  wenn
 es  sich  bei  diesem  um  ein  in  einem  anderen  Mitgliedstaat  oder  Sektor  zuge-
 lassenes beaufsichtigtes Unternehmen handelt.

 C.  Alternativen

 Keine

 D.  Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte

 1.  Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

 Zusätzliche  Haushaltsausgaben  sind  infolge  der  Durchführung  des  Gesetzes  für
 Bund, Länder und Gemeinden nicht zu erwarten.

 2.  Vollzugsaufwand

 Infolge  der  Umsetzung  des  Gesetzes  entsteht  weder  beim  Bund  noch  bei  Län-
 dern und Gemeinden ein zusätzlicher Vollzugsaufwand.

 E.  Sonstige Kosten

 Bund,  Länder  und  Gemeinden  werden  durch  das  Gesetz  nicht  mit  Kosten  belastet.

 Im  Rahmen  der  Finanzierung  der  Bundesanstalt  für  Finanzdienstleistungsauf-
 sicht  (BaFin)  werden  allenfalls  geringe  zusätzliche  Kosten  entstehen,  da  die  neu-
 en  Bewertungsregeln  für  den  Beteiligungserwerb  weder  hinsichtlich  der  Häufig-
 keit  noch  hinsichtlich  des  Prüfungsumfangs  einen  wesentlich  höheren  Verwal-
 tungsaufwand als bisher erfordern.

 Bei  anderen  Wirtschaftsunternehmen,  insbesondere  bei  nicht  der  Finanzbranche
 angehörenden  mittelständischen  Unternehmen  und  auch  bei  sozialen  Siche-
 rungssystemen,  entstehen  keine  zusätzlichen  Kosten.  Geringfügige  kostenindu-
 zierte  Erhöhungen  von  Einzelpreisen,  die  nicht  quantifizierbar  sind,  lassen  sich
 nicht  ausschließen.  Auswirkungen  auf  das  Preisniveau,  insbesondere  auf  das
 Verbraucherpreisniveau, sind jedoch nicht zu erwarten.

 F.  Bürokratiekosten

 Durch  das  Beteiligungsrichtlinie-Umsetzungsgesetz  werden  sechs  Informa-
 tionspflichten  für  die  Wirtschaft  geändert  und  eine  neu  eingeführt.  Hierdurch
 entstehen  neue  Bürokratiekosten  im  marginalen  Bereich.  Daneben  werden  zwei
 Informationspflichten  für  die  Verwaltung  geändert.  Für  Bürger  und  Bürgerinnen
 werden keine Informationspflichten eingeführt, geändert oder aufgehoben.
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Anlage 1
 Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Beteiligungsrichtlinie1

 Vom …
 Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

 Artikel 1

 Änderung des Kreditwesengesetzes

 Das  Kreditwesengesetz  in  der  Fassung  der  Bekanntma-
 chung  vom  9.  September  1998  (BGBl.  I  S.  2776),  zuletzt  ge-
 ändert  durch  Artikel  …  des  Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I  S.  …),
 wird wie folgt geändert:

 1.  In  der  Inhaltsübersicht  werden  nach  §  64i  folgende  Wör-
 ter eingefügt:

 „§  64j  Übergangsvorschrift  zum  Beteiligungsricht-
 linie-Umsetzungsgesetz“.

 2.  §  1 Abs. 9 Satz 2 wird durch folgende Sätze ersetzt:

 „Für  die  Berechnung  des  Anteils  der  Stimmrechte  gelten
 §  21  Abs.  1  in  Verbindung  mit  einer  Rechtsverordnung
 nach  Absatz  3,  §  22  Abs.  1  bis  3a  in  Verbindung  mit  einer
 Rechtsverordnung  nach  Absatz  5  und  §  23  des  Wert-
 papierhandelsgesetzes  sowie  §  32  Abs.  2  und  3  in  Verbin-
 dung  mit  einer  Rechtsverordnung  nach  Absatz  5  Nr.  1  des
 Investmentgesetzes  entsprechend.  Unberücksichtigt  blei-
 ben  die  Stimmrechte  oder  Kapitalanteile,  die  Institute  im
 Rahmen  des  Emissionsgeschäfts  nach  Absatz  1  Satz  2
 Nr.  10  halten,  vorausgesetzt,  diese  Rechte  werden  nicht
 ausgeübt  oder  anderweitig  benutzt,  um  in  die  Geschäfts-
 führung  des  Emittenten  einzugreifen,  und  sie  werden  in-
 nerhalb  eines  Jahres  nach  dem  Zeitpunkt  des  Erwerbs
 veräußert.“

 3.  §  2c wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  Satz 1 wird wie folgt gefasst:

 „Wer  beabsichtigt,  allein  oder  im  Zusammenwir-
 ken  mit  anderen  Personen  oder  Unternehmen
 eine  bedeutende  Beteiligung  an  einem  Institut  zu
 erwerben  (interessierter  Erwerber),  hat  dies  der
 Bundesanstalt  und  der  Deutschen  Bundesbank
 nach  Maßgabe  des  Satzes  2  unverzüglich  schrift-
 lich anzuzeigen.“

 bb)  In  Satz  2  werden  nach  dem  Wort  „hat“  das  Wort
 „er“  durch  die  Wörter  „der  interessierte  Erwer-
 ber“  und  die  Angabe  „Absatz  1a  Satz  1“  durch  die
 Angabe „Absatz 1b Satz 1“ ersetzt.

 cc)  In  Satz  3  wird  das  Wort  „Anzeigepflichtige“
 durch  die  Wörter  „interessierte  Erwerber“  ersetzt.

 dd)  Satz 4 wird aufgehoben.

 ee)  Im  bisherigen  Satz  5  wird  das  Wort  „Anzeige-
 pflichtige“  durch  die  Wörter  „interessierte  Er-
 werber“ ersetzt.

 ff)  Im  bisherigen  Satz  6  wird  nach  dem  Wort  „unver-
 züglich“ das Wort „schriftlich“ eingefügt.

 gg)  Der bisherige Satz 7 wird wie folgt gefasst:

 „Der  Inhaber  einer  bedeutenden  Beteiligung  hat
 der  Bundesanstalt  und  der  Deutschen  Bundes-
 bank  ferner  unverzüglich  schriftlich  anzuzeigen,
 wenn  er  beabsichtigt,  allein  oder  im  Zusammen-
 wirken  mit  anderen  Personen  oder  Unternehmen
 den  Betrag  der  bedeutenden  Beteiligung  so  zu  er-
 höhen,  dass  die  Schwellen  von  20  vom  Hundert,
 30  vom  Hundert  oder  50  vom  Hundert  der
 Stimmrechte  oder  des  Kapitals  erreicht  oder
 überschritten  werden  oder  dass  das  Institut  unter
 seine Kontrolle kommt.“

 hh)  Folgender Satz wird angefügt:

 „Die  Bundesanstalt  hat  den  Eingang  einer
 vollständigen  Anzeige  nach  Satz  1  oder  Satz  6
 umgehend,  spätestens  jedoch  innerhalb  von  zwei
 Arbeitstagen  nach  deren  Zugang  schriftlich  ge-
 genüber dem Anzeigepflichtigen zu bestätigen.“

 b)  Nach  Absatz  1  wird  folgender  neuer  Absatz  1a  einge-
 fügt:

 „(1a)  Die  Bundesanstalt  hat  die  Anzeige  nach  Ab-
 satz  1  innerhalb  von  60  Arbeitstagen  ab  dem  Datum
 des  Schreibens,  mit  dem  sie  den  Eingang  der  vollstän-
 digen  Anzeige  schriftlich  bestätigt  hat,  zu  beurteilen
 (Beurteilungszeitraum).  In  der  Bestätigung  nach  Ab-
 satz  1  Satz  7  hat  die  Bundesanstalt  dem  Anzeige-
 pflichtigen  den  Tag  mitzuteilen,  an  dem  der  Beurtei-
 lungszeitraum  endet.  Bis  spätestens  zum  50.  Arbeitstag
 innerhalb  des  Beurteilungszeitraums  kann  die  Bun-
 desanstalt  schriftlich  weitere  Informationen  anfor-
 dern,  die  für  den  Abschluss  der  Beurteilung  notwendig
 sind.  Die  Anforderung  ergeht  schriftlich  unter  Angabe
 der  zusätzlich  benötigten  Informationen.  Die  Bundes-
 anstalt  hat  den  Eingang  der  weiteren  Informationen
 umgehend,  spätestens  jedoch  innerhalb  von  zwei
 Arbeitstagen  nach  deren  Zugang  schriftlich  gegenüber
 dem  Anzeigepflichtigen  zu  bestätigen.  Der  Beurtei-
 lungszeitraum  ist  vom  Zeitpunkt  der  Anforderung  der
 weiteren  Informationen  bis  zu  deren  Eingang  bei  der
 Bundesanstalt  gehemmt.  Der  Beurteilungszeitraum
 beträgt  im  Falle  einer  Hemmung  nach  Satz  6  höchs-
 tens  80  Arbeitstage.  Die  Bundesanstalt  kann  Ergän-
 zungen  oder  Klarstellungen  zu  diesen  Informationen

 1  Dieses  Gesetz  dient  der  Umsetzung  der  Richtlinie  2007/44/EG  des

 Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  vom  5.  September  2007  zur

 Änderung  der  Richtlinie  92/49/EWG  des  Rates  sowie  der  Richtlinien

 2002/83/EG,  2004/39/EG,  2005/68/EG  und  2006/48/EG  in  Bezug  auf

 Verfahrensregeln  und  Bewertungskriterien  für  die  aufsichtsrechtliche

 Beurteilung  des  Erwerbs  und  der  Erhöhung  von  Beteiligungen  im

 Finanzsektor (ABl. EU Nr. L 247 S. 1).
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anfordern;  dies  führt  nicht  zu  einer  erneuten  Hem-
 mung  des  Beurteilungszeitraums.  Abweichend  von
 Satz  7  kann  der  Beurteilungszeitraum  im  Falle  einer
 Hemmung  auf  höchstens  90  Arbeitstage  ausgedehnt
 werden,  wenn  der  Anzeigepflichtige

 1.  außerhalb  des  Europäischen  Wirtschaftsraums  an-
 sässig ist oder beaufsichtigt wird oder

 2.  eine  nicht  der  Beaufsichtigung  nach  der  Richtlinie
 85/611/EWG  des  Rates  vom  20.  Dezember  1985
 zur  Koordinierung  der  Rechts-  und  Verwaltungs-
 vorschriften  betreffend  bestimmte  Organismen  für
 gemeinsame  Anlagen  in  Wertpapieren  (OGAW),
 der  Richtlinie  92/49/EWG  des  Rates  vom  18.  Juni
 1992  zur  Koordinierung  der  Rechts-  und  Verwal-
 tungsvorschriften  für  die  Direktversicherung  mit
 Ausnahme  der  Lebensversicherung,  der  Richtlinie
 2002/83/EG  des  Europäischen  Parlaments  und  des
 Rates  vom  5.  November  2002  über  Lebensver-
 sicherungen,  der  Richtlinie  2004/39/EG  des  Euro-
 päischen  Parlaments  und  des  Rates  vom  21.  April
 2004  über  Märkte  für  Finanzinstrumente,  der
 Richtlinie  2005/68/EG  des  Rates  vom  16.  Novem-
 ber  2002  über  die  Rückversicherung  oder  der  Ban-
 kenrichtlinie  unterliegende  natürliche  Person  oder
 Unternehmen ist.“

 c)  Der  bisherige  Absatz  1a  wird  Absatz  1b  und  wie  folgt
 geändert:

 aa)  Satz 1 wird wie folgt geändert:

 aaa)  Im  einleitenden  Satzteil  werden  die  Wörter
 „von  drei  Monaten  nach  Eingang  der  voll-
 ständigen  Anzeige  nach  Absatz  1“  durch  die
 Wörter  „des  Beurteilungszeitraums“  ersetzt.

 bbb)  Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

 „2.  das  Institut  nicht  in  der  Lage  sein  oder
 bleiben  wird,  den  Aufsichtsanforderun-
 gen  insbesondere  nach  der  Bankenricht-
 linie,  der  Richtlinie  2000/46/EG  des
 Europäischen  Parlaments  und  des  Rates
 vom  18.  September  2000  über  die  Auf-
 nahme,  Ausübung  und  Beaufsichtigung
 der  Tätigkeit  von  E-Geldinstituten;  der
 Richtlinie  2002/87/EG  des  Europäi-
 schen  Parlaments  und  des  Rates  vom
 16.  Dezember  2002  über  die  zusätzliche
 Beaufsichtigung  der  Kreditinstitute,
 Versicherungsunternehmen  und  Wertpa-
 pierfirmen  eines  Finanzkonglomerats
 und  der  Richtlinie  2006/49/EG  des
 Europäischen  Parlaments  und  des  Rates
 vom  14.  Juni  2006  über  die  angemesse-
 ne  Eigenkapitalausstattung  von  Wert-
 papierfirmen  und  Kreditinstituten  zu  ge-
 nügen  oder  das  Institut  durch  die  Be-
 gründung  oder  Erhöhung  der  bedeuten-
 den  Beteiligung  mit  dem  Inhaber  der
 bedeutenden  Beteiligung  in  einen  Unter-
 nehmensverbund  eingebunden  würde,
 der  durch  die  Struktur  des  Beteiligungs-
 geflechtes  oder  mangelhafte  wirtschaft-
 liche  Transparenz  eine  wirksame  Auf-

 sicht  über  das  Institut  oder  einen  wirk-
 samen  Austausch  von  Informationen
 zwischen  den  zuständigen  Stellen  oder
 die  Festlegung  der  Aufteilung  der  Zu-
 ständigkeiten  zwischen  diesen  beein-
 trächtigt;“.

 ccc)  In  Nummer  3  wird  der  Punkt  am  Ende  durch
 ein Semikolon ersetzt.

 ddd)  Folgende  Nummern  4  bis  6  werden  ange-
 fügt:

 „4.  der  künftige  Geschäftsleiter  nicht  zuver-
 lässig  oder  nicht  fachlich  geeignet  ist;

 5.  im  Zusammenhang  mit  dem  beabsich-
 tigten  Erwerb  oder  der  Erhöhung  der  Be-
 teiligung  Geldwäsche  oder  Terrorismus-
 finanzierung  im  Sinne  des  Artikels  1
 Richtlinie  2005/60/EG  stattfinden,  statt-
 gefunden  haben,  diese  Straftaten  ver-
 sucht  wurden  oder  der  Erwerb  oder  die
 Erhöhung  das  Risiko  eines  solchen  Ver-
 haltens  erhöhen  könnte  oder

 6.  der  Anzeigepflichtige  nicht  über  die  not-
 wendige  finanzielle  Solidität  verfügt;
 dies  ist  insbesondere  dann  der  Fall,  wenn
 der  Anzeigepflichtige  auf  Grund  seiner
 Kapitalausstattung  oder  Vermögenssitu-
 ation  nicht  den  besonderen  Anforderun-
 gen  gerecht  werden  kann,  die  von  Geset-
 zes  wegen  an  die  Eigenmittel  und  die
 Liquidität  eines  Instituts  gestellt  werden.“

 bb)  Nach Satz 1 werden folgende Sätze eingefügt:

 „Die  Bundesanstalt  kann  den  Erwerb  oder  die  Er-
 höhung  der  Beteiligung  auch  untersagen,  wenn
 die  Angaben  nach  Absatz  1  Satz  2  oder  Satz  4
 oder  die  zusätzlich  nach  Absatz  1a  Satz  3  ange-
 forderten  Informationen  unvollständig  sind.  Ent-
 scheidet  die  Bundesanstalt  nach  Abschluss  der
 Beurteilung,  den  Erwerb  oder  die  Erhöhung  der
 Beteiligung  zu  untersagen,  teilt  sie  dem  Anzeige-
 pflichtigen  die  Entscheidung  innerhalb  von  zwei
 Arbeitstagen  und  unter  Einhaltung  des  Beurtei-
 lungszeitraums  schriftlich  unter  Angabe  der
 Gründe  mit.  Bemerkungen  und  Vorbehalte  der
 für  den  Anzeigepflichtigen  zuständigen  Stellen
 sind  in  der  Entscheidung  wiederzugeben.  Wird
 der  Erwerb  oder  die  Erhöhung  der  Beteiligung
 nicht  innerhalb  des  Beurteilungszeitraums
 schriftlich  untersagt,  kann  der  Erwerb  oder  die
 Erhöhung  vollzogen  werden;  die  Rechte  der  Bun-
 desanstalt nach Absatz 2 bleiben unberührt.“

 cc)  Der bisherige Satz 2 wird wie folgt gefasst:

 „Die  Bundesanstalt  kann  eine  Frist  setzen,  nach
 deren  Ablauf  ihr  der  Anzeigepflichtige  den  Voll-
 zug  oder  den  Nichtvollzug  des  beabsichtigten  Er-
 werbs oder der Erhöhung anzuzeigen hat.“

 dd)  Im  bisherigen  Satz  3  werden  die  Wörter  „diese
 Person  oder  Personenhandelsgesellschaft“  durch
 die Wörter „der Anzeigepflichtige“ ersetzt.
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d)  Der bisherige Absatz 1b wird aufgehoben.

 e)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 aa)  Satz 1 wird wie folgt geändert:

 aaa)  In  der  Nummer  1  wird  die  Angabe  „Absatz  1a
 Satz  1“  durch  die  Angabe  „Absatz  1b  Satz  1
 oder  Satz  2“  ersetzt.

 bbb)  In  der  Nummer  3  wird  die  Angabe  „Absatz  1a
 Satz  1“  durch  die  Angabe  „Absatz  1b  Satz  1
 oder  Satz  2“  ersetzt.

 bb)  Satz 2 wird wie folgt gefasst:

 „Im  Falle  einer  Untersagung  nach  Satz  1  bestellt
 das  Gericht  am  Sitz  des  Instituts  auf  Antrag  der
 Bundesanstalt,  des  Instituts  oder  eines  an  ihm  Be-
 teiligten  einen  Treuhänder,  auf  den  es  die  Aus-
 übung der Stimmrechte überträgt.“

 cc)  Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt:

 „Der  Treuhänder  hat  bei  der  Ausübung  der
 Stimmrechte  den  Interessen  einer  soliden  und
 umsichtigen  Führung  des  Instituts  Rechnung  zu
 tragen.“

 dd)  Im  bisherigen  Satz  3  werden  die  Wörter  „in  den
 Fällen  des  Satzes  1“  durch  die  Wörter  „Über  die
 Maßnahmen  nach  Satz  1  hinaus“  ersetzt,  die
 Wörter  „über  die  Maßnahmen  nach  Satz  1  hin-
 aus“  gestrichen  und  vor  dem  Wort  „Treuhänder“
 das Wort „einen“ durch das Wort „den“ ersetzt.

 ee)  Der bisherige Satz 4 wird aufgehoben.

 ff)  Der  bisherige  Satz  8  wird  durch  folgende  Sätze
 ersetzt:

 „Für  die  Kosten,  die  durch  die  Bestellung  des
 Treuhänders  entstehen,  die  diesem  zu  gewähren-
 den  Auslagen  sowie  die  Vergütung  haften  das  In-
 stitut  und  der  betroffene  Inhaber  der  bedeutenden
 Beteiligung  als  Gesamtschuldner.  Die  Bundesan-
 stalt  schießt  die  Auslagen  und  die  Vergütung
 vor.“

 f)  Der bisherige Absatz 3 wird aufgehoben.

 g)  Der  bisherige  Absatz  4  wird  neuer  Absatz  3,  in  Satz  1
 wird  die  Zahl  „33“  durch  die  Zahl  „30“  ersetzt  und
 nach  dem  Wort  „unverzüglich“  wird  das  Wort
 „schriftlich“ eingefügt.

 h)  Der bisherige Absatz 5 wird neuer Absatz 4.

 4.  In §  8 Abs. 3 wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt:

 „Bei  der  Beurteilung  nach  §  2c  Abs.  1a  und  1b  arbeitet
 die  Bundesanstalt  mit  den  zuständigen  Stellen  im  Euro-
 päischen  Wirtschaftsraum  zusammen,  wenn  der  Anzei-
 gepflichtige

 1.  ein  Einlagenkreditinstitut  oder  Wertpapierhandelsun-
 ternehmen,  ein  Erst-  oder  Rückversicherungsunter-
 nehmen  oder  eine  Verwaltungsgesellschaft  im  Sinne
 des  Artikels  1a  Nr.  2  der  Richtlinie  85/611/EWG
 (OGAW-Verwaltungsgesellschaft)  ist,  das  bzw.  die  in
 einem  anderen  Mitgliedstaat  oder  anderen  Sektor  als
 dem,  in  dem  der  Erwerb  beabsichtigt  wird,  zugelassen
 ist;

 2.  ein  Mutterunternehmen  eines  Einlagenkreditinstituts
 oder  Wertpapierhandelsunternehmens,  eines  Erst-
 oder  Rückversicherungsunternehmens  oder  einer
 OGAW-Verwaltungsgesellschaft  ist,  das  bzw.  die  in
 einem  anderen  Mitgliedstaat  oder  anderen  Sektor  als
 dem,  in  dem  der  Erwerb  beabsichtigt  wird,  zugelassen
 ist oder

 3.  eine  natürliche  oder  juristische  Person  ist,  die  ein  Ein-
 lagenkreditinstitut  oder  Wertpapierhandelsunterneh-
 men,  ein  Erst-  oder  Rückversicherungsunternehmen
 oder  eine  OGAW-Verwaltungsgesellschaft  kontrol-
 liert,  das  beziehungsweise  die  in  einem  anderen  Mit-
 gliedstaat  oder  anderen  Sektor  als  dem,  in  dem  der  Er-
 werb beabsichtigt wird, zugelassen ist.“

 5.  §  8b Abs.  3 wird wie folgt geändert:

 a)  Nach  den  Wörtern  „In  den  Fällen  des“  wird  die  Anga-
 be „§  8d Abs.  2,“ eingefügt.

 b)  Nach Satz 1 wird folgender Satz   angefügt:

 „Zuständige  Stellen  im  Sinne  des  Absatzes  2  Satz  3
 Nr.  2  Buchstabe  a  und  b,  Nr.  3  und  Abs.  3  Satz  1  sind
 nur  die  relevanten  zuständigen  Behörden.  Relevante
 zuständige  Behörden  sind  der  Koordinator  (Absatz  2
 Satz  1)  und  die  anderen  in  Artikel  2  Nr.  17  der  Richt-
 linie  2002/78/EG  als  relevante  zuständige  Behörden
 definierten  oder  im  dort  beschriebenen  Verfahren  be-
 stimmten Stellen.“

 6.  In  §  24  Abs.  1  Nr.  10  wird  die  Zahl  „33“  durch  die  Zahl
 „30“ ersetzt.

 7.  §  31 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  1  wird  die  Angabe  „und  §  13b  Abs.  3  und
 4  “  durch  die  Angabe  „,  §  13b  Abs.  3  und  4  und
 §  25 Abs. 2“ ersetzt.

 bb)  Satz 2 wird wie folgt gefasst:

 „Das  übergeordnete  Unternehmen  hat  der  Bun-
 desanstalt  und  der  Deutschen  Bundesbank  die
 Absicht,  Satz  1  für  ein  Unternehmen  in  Anspruch
 zu  nehmen,  unverzüglich  anzuzeigen  sowie  ein-
 mal  jährlich  in  einer  Sammelanzeige  mitzuteilen,
 welche  Unternehmen  es  nach  Satz  1  von  der  Ein-
 beziehung  in  die  Zusammenfassung  nach  §  10a
 Abs.  6  bis  12,  §  12a  Abs.  1  Satz  1,  §  13b  Abs.  3
 und 4 und §  25 Abs. 2 ausgenommen hat.“

 cc)  In  Satz  4  wird  die  Angabe  „und  §  13b  Abs.  3  und
 4“  durch  die  Angabe  „,  §  13b  Abs.  3  und  4  und
 §  25 Abs. 2“ ersetzt.

 b)  Absatz 4 Satz 1 Nr. 1 wird wie folgt gefasst:

 „1.  der  Gruppe  gehören  keine  Einlagenkreditinstitute
 und  E-Geldinstitute  sowie  keine  Institute  an,  die
 das  Emissionsgeschäft  betreiben  oder  die  auf
 eigene  Rechnung  mit  Finanzinstrumenten  han-
 deln,“.

 8.  In  §  33  Abs.  1  Satz  1  Nr.  3  wird  der  Satzteil  „§  2c  Abs.  1a
 Satz 1 Nr. 1 Teilsatz 2 gilt entsprechend“ gestrichen.
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9.  In  §  44b  Abs.  2  Satz  1  wird  die  Angabe  „§  2c  Abs.  1a
 Satz  1  Nr.  1  bis  3“  durch  die  Angabe  „§  2c  Abs.  1b  Satz  1
 Nr.  1  bis  6“  ersetzt.

 10.  In  §  49  wird  die  Angabe  „§  2c  Abs.  1a  und  2  Satz  1“
 durch  die  Angabe  „§  2c  Abs.  1b  Satz  1  und  2,  Abs.  2
 Satz 1 und Abs. 4 “ ersetzt.

 11.  In  §  53b  Abs.  3  Satz  1  wird  nach  der  Nummer  1  folgen-
 de Nummer 1a eingefügt:

 „1a.  §  10 Abs. 1 Satz 3 bis 8,“.

 12.  §  53e  Abs.  1  Satz  1  Nr.  8  wird  aufgehoben  und  §  53e
 Abs.  1  Satz  2  wie  folgt  gefasst:  „Die  Meldung  nach  Satz  1
 Nr.  7  ist  nur  auf  Verlangen  der  Kommission  abzuge-
 ben.“

 13.  §  56 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Nummer  1  wird  die  Angabe  „§  2c  Abs.  1  Satz  1,
 6  oder  7“  durch  die  Angabe  „§  2c  Abs.  1  Satz  1,  5
 oder 6“ ersetzt.

 b)  Nummer 3 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Buchstabe  a  werden  die  Angabe  „§  2c
 Abs.  1a  Satz  1  oder  Abs.  2  Satz  1“  durch  die
 Angabe  „§  2c  Abs.  1b  Satz  1  oder  Abs.  2  Satz  1“
 ersetzt und das Wort „oder“ gestrichen.

 bb)  In  Buchstabe  b  wird  die  Angabe  „§  2c  Abs.  1
 Satz 4 oder“ gestrichen.

 c)  In  Nummer  4  wird  die  Angabe  „§  2c  Abs.  4  Satz  1
 oder  4“  durch  die  Angabe  „§  2c  Abs.  3  Satz  1  oder
 4“ ersetzt.

 14.  Nach §  64i wird folgender §  64j eingefügt:

 „§  64j
 Übergangsvorschrift zum Beteiligungsrichtlinie-

 Umsetzungsgesetz

 Auf  Verfahren  nach  §  2c,  bei  denen  bis  zum  …  [ein-
 setzen:  Datum  des  Tages  vor  dem  Inkrafttreten  des  Be-
 teiligungsrichtlinie-Umsetzungsgesetzes]  eine  Anzeige
 eingegangen  ist,  sind  die  Vorschriften  dieses  Gesetzes
 in  der  bis  zum  …  [einsetzen:  Datum  des  Tages  vor  dem
 Inkrafttreten  des  Beteiligungsrichtlinie-Umsetzungsge-
 setzes] geltenden Fassung anzuwenden.“

 Artikel 2

 Änderung des Versicherungsaufsichtsgesetzes

 Das  Versicherungsaufsichtsgesetz  in  der  Fassung  der  Be-
 kanntmachung  vom  17.  Dezember  1992  (BGBl.  I  1993  S.  2),
 zuletzt  geändert  durch  Artikel  1  des  Gesetzes  vom  23.  De-
 zember 2007 (BGBl. I S. 3248), wird wie folgt geändert:

 1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

 a)  In  der  Angabe  zu  §  111f  werden  nach  dem  Wort
 „Finanzkonglomeraten“  die  Wörter  „und  bei  der  Be-
 aufsichtigung  der  Inhaber  bedeutender  Beteiligungen
 an einem Versicherungsunternehmen“ eingefügt.

 b)  Nach §  123d werden folgende Wörter eingefügt:

 „§  123e  Übergangsvorschrift  zum  Beteiligungsricht-
 linie-Umsetzungsgesetz“.

 2.  §  7a Abs. 2 wird wie folgt geändert:

 a)  Satz 4 wird wie folgt gefasst:

 „Bei  der  Berechnung  des  Anteils  der  Stimmrechte
 gelten  §  21  Abs.  1  in  Verbindung  mit  einer  Rechtsver-
 ordnung  nach  Absatz  3,  §  22  Abs.  1  bis  3a  in  Verbin-
 dung  mit  einer  Rechtsverordnung  nach  Absatz  5  und
 §  23  des  Wertpapierhandelsgesetzes  sowie  §  32  Abs.  2
 und  3  in  Verbindung  mit  einer  Rechtsverordnung  nach
 Absatz  5  Nr.  1  des  Investmentgesetzes  entsprechend.“

 b)  Nach Satz 4 wird folgender Satz eingefügt:

 „Unberücksichtigt  bleiben  die  Stimmrechte  oder
 Kapitalanteile,  die  Wertpapierfirmen  oder  Kreditins-
 titute  im  Rahmen  des  Emissionsgeschäfts  nach  §  1
 Abs.  1  Satz  2  Nr.  10  des  Kreditwesengesetzes  halten,
 vorausgesetzt,  diese  Rechte  werden  nicht  ausgeübt
 oder  anderweitig  benutzt,  um  in  die  Geschäftsführung
 des  Emittenten  einzugreifen,  und  sie  werden  inner-
 halb  eines  Jahres  nach  dem  Zeitpunkt  des  Erwerbs
 veräußert.“

 3.  In  §  12c  Abs.  1  Satz  1  wird  in  der  auf  Nummer  5  folgen-
 den  Nummer  die  Gliederungsangabe  „5.“  durch  die  Glie-
 derungsangabe „6.“ ersetzt.

 4.  §  54b wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

 „(3)  Schließen  die  in  den  Absätzen  1  und  2  genann-
 ten  Versicherungsleistungen  eine  garantierte  Mindest-
 leistung  ein,  so  ist  eine  gesonderte  Abteilung  des
 Sicherungsvermögens  (Garantieanlagestock)  für  die
 Vermögenswerte  zu  bilden,  die  zur  Bedeckung  der  für
 die  Mindestleistungen  aller  unter  die  Absätze  1  und  2
 fallenden  Verträge  zu  bildenden  zusätzlichen  versi-
 cherungstechnischen  Rückstellungen  erforderlich
 sind.  Hierfür  ist  es  zulässig,  zur  Bedeckung  der  erfor-
 derlichen  zusätzlichen  versicherungstechnischen
 Rückstellungen  auch  Finanzderivate  zu  verwenden,
 sofern  sie  zur  Verringerung  von  Risiken  und  zur  Er-
 leichterung  einer  effizienten  Portfolioverwaltung  die-
 nen.  Diese  Anlagen  sind  in  geeigneter  Weise  so  zu
 streuen,  dass  eine  übermäßige  Abhängigkeit  von
 einem  bestimmten  Vermögenswert,  einem  Emitten-
 ten,  einer  bestimmten  Unternehmensgruppe  oder
 sonstige  übermäßige  Risikoballungen  im  Portfolio
 insgesamt vermieden werden.“

 b)  In  Absatz  4  wird  vor  den  Wörtern  „die  Vorschriften“
 die Angabe „§  54 und “ eingefügt.

 5.  §  65 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Nummer  1  Buchstabe  a  werden  die  Wörter  „hier-
 von  können  Versicherungsverträge  in  Anteilseinhei-
 ten“  durch  die  Wörter  „für  Versicherungsverträge“
 und  die  Wörter  „ausgenommen  oder  für  sie“  durch
 das Wort „können“ ersetzt.

 b)  In  Nummer  3  werden  der  Punkt  am  Ende  durch  ein
 Semikolon  ersetzt  und  danach  folgende  Nummern  4
 und 5 angefügt:

 „4.  Ausnahmen  von  der  Anwendung  eines  Zinssat-
 zes  gemäß  Nummer  1  für  folgende  Arten  von
 Versicherungsverträgen zuzulassen:
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a)  Versicherungsverträge  gegen  Einmalprämie
 bis zu einer Laufzeit von acht Jahren,

 b)  Versicherungsverträge  ohne  Überschussbe-
 teiligung  und  Rentenversicherungsverträge
 ohne Rückkaufswert,

 c)  die  in  §  54b  genannten  Versicherungsverträ-
 ge,

 5.  für  Verträge  nach  Nummer  4  Buchstabe  c,  die
 eine  garantierte  Mindestleistung  einschließen,
 Verfahren  für  die  direkte  oder  indirekte  Wahl
 eines  vertragsindividuellen  Rechnungszinses
 festzulegen.“

 6.  §  66 Abs. 7 wird wie folgt gefasst:

 „(7)  Über  die  Anlagestöcke  gemäß  §  54b  hinaus  kön-
 nen  mit  Genehmigung  der  Aufsichtsbehörde  weitere
 selbständige  Abteilungen  des  Sicherungsvermögens
 gebildet  werden.  Was  für  das  Sicherungsvermögen  und
 die  Ansprüche  daran  vorgeschrieben  ist,  gilt  entspre-
 chend für jede selbständige Abteilung.“

 7.  In  §  80  wird  nach  Absatz  2  folgender  Absatz  eingefügt:

 „(2a)  Mit  gewerbsmäßig  tätigen  Versicherungsver-
 mittlern  aus  anderen  Mitglied-  oder  Vertragsstaaten
 dürfen  Versicherungsunternehmen  nur  zusammenarbei-
 ten,  soweit  die  Vermittler  nach  den  Vorschriften  ihres
 Herkunftsstaats  befugt  sind,  Versicherungsverträge  zu
 vermitteln.“

 8.  §  83 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  5a  wird  die  Angabe  „§  104  Abs.  1  Satz  2
 Halbsatz  2“  durch  die  Angabe  „§  104  Abs.  1  Satz  3
 in  Verbindung  mit  einer  Rechtsverordnung  nach  Ab-
 satz 6“ ersetzt.

 b)  In  Absatz  5b  Satz  1  wird  die  Angabe  „§  104  Abs.  1a
 Satz  1  Nr.  1  bis  3“  durch  die  Angabe  „§  104  Abs.  1b
 Satz 1 Nr. 1 bis 6 und Satz 2“ ersetzt.

 9.  §  89a wird wie folgt gefasst:

 „§  89a
 Keine aufschiebende Wirkung

 Widerspruch  und  Anfechtungsklage  gegen  Maß-
 nahmen  nach  §  1b  Abs.  2  erster  Halbsatz  in  Verbindung
 mit  §  83  oder  §  104  Abs.  1b  und  2,  §  1b  Abs.  4  Satz  1
 und  Abs.  5,  den  §§  58,  66  Abs.  3,  §  81  Abs.  2  in  Verbin-
 dung  mit  §  5  Abs.  1  oder  §  7  Abs.  2,  §  81b  Abs.  1  Satz  2,
 Abs.  2  Satz  2,  Abs.  2a  Satz  5,  Abs.  2b,  2c  und  4,  den
 §§  81f,  83,  83a,  83b,  87  Abs.  1  Nr.  2  und  3,  Abs.  4  und  6,
 den  §§  88,  89,  104  Abs.  1b  Satz  1  und  2,  Abs.  2  Satz  1
 bis  3  und  Abs.  4,  §  104r  Abs.  4  Satz  5,  den  §§  104t,  104u
 Abs.  1,  §  121a  Abs.  1  in  Verbindung  mit  den  §§  58,  81b
 Abs.  1  Satz  2,  Abs.  2  Satz  2,  Abs.  2a  Satz  5,  Abs.  2b,  2c
 und  4,  den  §§  81f,  83,  83a,  83b,  88  Abs.  1  und  2  bis  5
 oder  §  104  Abs.  1b  und  2,  §  121a  Abs.  5,  §  121c  Abs.  2
 Nr.  2  und  3,  Abs.  4  und  5  haben  keine  aufschiebende
 Wirkung.“

 10.  §  104 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 aa)  Die Sätze 1 bis 4 werden wie folgt gefasst:

 „Wer  beabsichtigt,  allein  oder  im  Zusammen-
 wirken  mit  anderen  Personen  oder  Unterneh-
 men  eine  bedeutende  Beteiligung  (§  7a  Abs.  2
 Satz  3)  an  einem  Versicherungsunternehmen  zu
 erwerben  (interessierter  Erwerber),  hat  dies  der
 Aufsichtsbehörde  nach  Maßgabe  des  Satzes  2
 unverzüglich  schriftlich  anzuzeigen.  In  der  An-
 zeige  hat  der  interessierte  Erwerber  die  für  die
 Höhe  der  Beteiligung  und  die  für  die  Begrün-
 dung  des  maßgeblichen  Einflusses,  die  Beurtei-
 lung  seiner  Zuverlässigkeit  und  die  Prüfung  der
 weiteren  Untersagungsgründe  nach  Absatz  1b
 Satz  1  wesentlichen  Tatsachen  und  Unterlagen,
 die  durch  Rechtsverordnung  nach  Absatz  6  nä-
 her  zu  bestimmen  sind,  sowie  die  Personen  und
 Unternehmen  anzugeben,  von  denen  er  die  ent-
 sprechenden  Anteile  erwerben  will.  In  der
 Rechtsverordnung  kann,  insbesondere  auch  als
 Einzelfallentscheidung  oder  allgemeine  Rege-
 lung,  vorgesehen  werden,  dass  der  interessierte
 Erwerber  die  in  §  5  Abs.  5  Satz  6  Buchstabe  c
 und  d  genannten  Unterlagen  vorzulegen  hat  und
 auf  seine  Kosten  durch  einen  von  ihm  zu  be-
 stimmenden  Wirtschaftprüfer  prüfen  zu  lassen
 hat.  Ist  der  interessierte  Erwerber  eine  juristi-
 sche  Person  oder  Personenhandelsgesellschaft,
 hat  er  in  der  Anzeige  die  für  die  Beurteilung  der
 Zuverlässigkeit  seiner  gesetzlichen  oder  sat-
 zungsmäßigen  Vertreter  oder  persönlich  haften-
 den  Gesellschafter  wesentlichen  Tatsachen  an-
 zugeben.“

 bb)  Nach Satz 4 werden folgende Sätze angefügt:

 „Der  Inhaber  einer  bedeutenden  Beteiligung  hat
 der  Aufsichtsbehörde  jeden  neu  bestellten  ge-
 setzlichen  oder  satzungsmäßigen  Vertreter  oder
 neue  persönlich  haftende  Gesellschafter  mit
 den  für  die  Beurteilung  seiner  Zuverlässigkeit
 wesentlichen  Tatsachen  unverzüglich  schrift-
 lich  anzuzeigen.  Der  Inhaber  einer  bedeutenden
 Beteiligung  hat  der  Aufsichtsbehörde  ferner  un-
 verzüglich  schriftlich  anzuzeigen,  wenn  er  be-
 absichtigt,  allein  oder  im  Zusammenwirken  mit
 anderen  Personen  oder  Unternehmen,  den  Be-
 trag  der  bedeutenden  Beteiligung  so  zu  erhö-
 hen,  dass  die  Schwellen  von  20  Prozent,  30  Pro-
 zent  oder  50  Prozent  der  Stimmrechte  oder  des
 Nennkapitals  erreicht  oder  überschritten  wer-
 den  oder  dass  das  Versicherungsunternehmen
 zu  einem  kontrollierten  Unternehmen  (§  7a
 Abs.  2  Satz  8)  wird.  Die  Aufsichtsbehörde  hat
 den  Eingang  einer  vollständigen  Anzeige  nach
 Satz  1  oder  Satz  6  umgehend,  spätestens  jedoch
 innerhalb  von  zwei  Arbeitstagen  nach  deren
 Zugang  schriftlich  gegenüber  dem  Anzeige-
 pflichtigen zu bestätigen.“

 b)  Absatz 1a wird wie folgt gefasst:

 „(1a)  Die  Aufsichtsbehörde  hat  die  Anzeige  nach
 Absatz  1  innerhalb  von  60  Arbeitstagen  ab  dem
 Datum  des  Schreibens,  mit  dem  sie  den  Eingang  der
 vollständigen  Anzeige  schriftlich  bestätigt  hat,  zu
 beurteilen  (Beurteilungszeitraum).  In  der  Bestäti-
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gung  nach  Absatz  1  Satz  7  hat  die  Aufsichtsbehörde
 dem  Anzeigepflichtigen  den  Tag  mitzuteilen,  an
 dem  der  Beurteilungszeitraum  endet.  Bis  spätestens
 am  50.  Arbeitstag  innerhalb  des  Beurteilungszeit-
 raums  kann  die  Aufsichtsbehörde  weitere  Informa-
 tionen  anfordern,  die  für  den  Abschluss  der  Beurtei-
 lung  notwendig  sind.  Die  Anforderung  ergeht
 schriftlich  unter  Angabe  der  zusätzlich  benötigten
 Informationen.  Die  Aufsichtsbehörde  hat  den  Ein-
 gang  der  weiteren  Informationen  innerhalb  von  zwei
 Arbeitstagen  nach  deren  Zugang  schriftlich  gegen-
 über  dem  Anzeigepflichtigen  zu  bestätigen.  Der  Be-
 urteilungszeitraum  ist  vom  Zeitpunkt  der  Anforde-
 rung  der  weiteren  Informationen  bis  zu  deren  Ein-
 gang  bei  der  Aufsichtsbehörde  gehemmt.  Der  Beur-
 teilungszeitraum  beträgt  im  Falle  der  Hemmung
 nach  Satz  6  höchstens  80  Arbeitstage.  Die  Auf-
 sichtsbehörde  kann  Ergänzungen  oder  Klarstellun-
 gen  zu  diesen  Informationen  anfordern;  dies  führt
 nicht  zu  einer  erneuten  Hemmung  des  Beurteilungs-
 zeitraums.  Abweichend  von  Satz  7  kann  der  Beur-
 teilungszeitraum  im  Falle  einer  Hemmung  auf
 höchstens  90  Arbeitstage  ausgedehnt  werden,  wenn
 der Anzeigepflichtige

 1.  außerhalb  des  Europäischen  Wirtschaftsraums
 ansässig ist oder beaufsichtigt wird oder

 2.  eine  nicht  der  Beaufsichtigung  nach  den  Richt-
 linien  85/611/EWG,  92/49/EWG,  2002/83/EG,
 2004/39/EG,  2005/68/EG  oder  2006/48/EG  un-
 terliegende  natürliche  Person  oder  Unternehmen
 ist.“

 c)  Absatz 1b wird wie folgt gefasst:

 „(1b)  Die  Aufsichtsbehörde  kann  innerhalb  des
 Beurteilungszeitraums  den  beabsichtigten  Erwerb
 der  bedeutenden  Beteiligung  oder  ihre  Erhöhung
 untersagen,  wenn  Tatsachen  die  Annahme  rechtfer-
 tigen, dass

 1.  der  Anzeigepflichtige  oder,  wenn  es  sich  bei  dem
 Anzeigepflichtigen  um  eine  juristische  Person
 handelt,  ein  gesetzlicher  oder  satzungsmäßiger
 Vertreter  oder,  wenn  es  sich  um  eine  Personen-
 handelsgesellschaft  handelt,  ein  Gesellschafter
 nicht  zuverlässig  ist  oder  aus  anderen  Gründen
 nicht  den  im  Interesse  einer  soliden  und  umsich-
 tigen  Führung  des  Versicherungsunternehmens
 zu  stellenden  Ansprüchen  genügt;  dies  ist  auch
 der  Fall,  wenn  der  Erwerber  der  bedeutenden  Be-
 teiligung  nicht  darlegen  kann,  dass  er  über  ange-
 messene  geschäftliche  Pläne  für  die  Fortsetzung
 und  die  Entwicklung  der  Geschäfte  des  Versiche-
 rungsunternehmens  verfügt  und  die  Belange  der
 Versicherten  oder  die  berechtigten  Interessen  der
 Vorversicherer  ausreichend  gewahrt  sind;  ferner
 gilt  §  8  Abs.  1  Satz  1  Nr.  2  zweiter  Halbsatz  ent-
 sprechend;

 2.  das  Versicherungsunternehmen  nicht  in  der  Lage
 sein  oder  bleiben  wird,  den  Aufsichtsanforde-
 rungen,  insbesondere  nach  den  Richtlinien  73/
 239/EWG,  98/78/EG,  2002/12/EG  und  2002/87/
 EG  zu  genügen  oder  das  Versicherungsunterneh-
 men  durch  die  Begründung  oder  Erhöhung  der

 Beteiligung  mit  dem  Inhaber  der  bedeutenden
 Beteiligung  in  einen  Unternehmensverbund  ein-
 gebunden  würde,  der  durch  die  Struktur  des  Be-
 teiligungsgeflechts  oder  durch  mangelhafte  wirt-
 schaftliche  Transparenz  eine  wirksame  Aufsicht
 über  das  Versicherungsunternehmen  oder  einen
 wirksamen  Austausch  von  Informationen  zwi-
 schen  den  zuständigen  Stellen  oder  die  Festle-
 gung  der  Aufteilung  der  Zuständigkeiten  zwi-
 schen diesen beeinträchtigen kann;

 3.  das  Versicherungsunternehmen  durch  die  Be-
 gründung  oder  Erhöhung  der  bedeutenden  Betei-
 ligung  Tochterunternehmen  eines  Versiche-
 rungsunternehmens  eines  Drittstaates  im  Sinne
 des  §  105  Abs.  1  Satz  2  und  3  würde,  das  im
 Staat  seines  Sitzes  oder  seiner  Hauptverwaltung
 nicht  wirksam  beaufsichtigt  wird  oder  dessen  zu-
 ständige  Aufsichtsstelle  zu  einer  befriedigenden
 Zusammenarbeit nicht bereit ist;

 4.  der  künftige  Geschäftsleiter  nicht  zuverlässig
 oder nicht fachlich geeignet ist;

 5.  im  Zusammenhang  mit  dem  beabsichtigten  Er-
 werb  oder  der  Erhöhung  der  Beteiligung  Geld-
 wäsche  oder  Terrorismusfinanzierung  im  Sinne
 des  Artikels  1  der  Richtlinie  2005/60/EG  statt-
 finden,  stattgefunden  haben,  diese  Straftaten  ver-
 sucht  wurden  oder  der  beabsichtigte  Erwerb  oder
 die  Erhöhung  das  Risiko  eines  solchen  Verhal-
 tens erhöhen könnte oder

 6.  der  Anzeigepflichtige  nicht  über  die  notwendige
 finanzielle  Solidität  verfügt,  insbesondere  nicht
 in  Bezug  auf  die  Art  der  tatsächlichen  und  ge-
 planten  Geschäfte  des  Versicherungsunterneh-
 mens;  dies  ist  insbesondere  dann  der  Fall,  wenn
 der  Anzeigepflichtige  auf  Grund  seiner  Kapital-
 ausstattung  oder  Vermögenssituation  nicht  den
 besonderen  Anforderungen  des  Versicherungs-
 unternehmens  gerecht  werden  kann,  die  sich  aus
 dessen  Kapitalausstattung  oder  liquiden  Mitteln
 ergeben,  um  die  dauernde  Erfüllbarkeit  der  Ver-
 pflichtungen  aus  den  Versicherungsverträgen  zu
 gewährleisten  oder  um  Liquiditätsengpässe  zu
 vermeiden.

 Die  Aufsichtsbehörde  kann  den  Erwerb  oder  die  Er-
 höhung  der  Beteiligung  auch  untersagen,  wenn  die
 Angaben  nach  Absatz  1  Satz  2  oder  Satz  4  oder  die
 zusätzlich  nach  Absatz  1a  Satz  3  angeforderten
 Informationen  unvollständig  sind.  Entscheidet  die
 Aufsichtsbehörde  nach  Abschluss  der  Beurteilung
 den  Erwerb  oder  die  Erhöhung  der  Beteiligung  zu
 untersagen,  teilt  sie  dem  Anzeigepflichtigen  die
 Entscheidung  innerhalb  von  zwei  Arbeitstagen  und
 unter  Einhaltung  des  Beurteilungszeitraums  schrift-
 lich  unter  Angabe  der  Gründe  mit;  Bemerkungen
 und  Vorbehalte  der  für  den  Anzeigepflichtigen  zu-
 ständigen  Behörde  sind  in  der  Entscheidung  wieder-
 zugeben.  Wird  der  Erwerb  oder  die  Erhöhung  der
 Beteiligung  nicht  innerhalb  des  Beurteilungszeit-
 raums  schriftlich  untersagt,  kann  der  Erwerb  oder
 die  Erhöhung  vollzogen  werden;  die  Rechte  der
 Aufsichtsbehörde  nach  Absatz  2  bleiben  davon  un-
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berührt.  Wird  der  Erwerb  oder  die  Erhöhung  nicht
 untersagt,  kann  die  Aufsichtsbehörde  eine  Frist  fest-
 setzen,  nach  deren  Ablauf  der  Anzeigepflichtige  ihr
 den  Vollzug  oder  den  Nichtvollzug  des  beabsichtig-
 ten  Erwerbs  oder  der  Erhöhung  anzuzeigen  hat.
 Nach  Ablauf  der  Frist  hat  der  Anzeigepflichtige  die
 Anzeige  unverzüglich  bei  der  Aufsichtsbehörde  zu
 erstatten.“

 d)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 aa)  In  Satz  1  wird  die  Angabe  „Absatz  1  Satz  2“
 durch die Angabe „Absatz 1 Satz 3“ ersetzt.

 bb)  Satz 2 wird wie folgt geändert:

 aaa)  In  Nummer  1  wird  die  Angabe  „Absatz  1a
 Satz  1“  durch  die  Angabe  „Absatz  1b  Satz  1
 oder  2“  ersetzt.

 bbb)  In  Nummer  2  wird  die  Angabe  „Absatz  1
 Satz  1  und  4“  durch  die  Angabe  „Absatz  1
 Satz 1 und 6“ ersetzt.

 ccc)  In  Nummer  3  werden  die  Angabe  „Ab-
 satz  1a  Satz  3“  durch  die  Angabe  „Ab-
 satz  1b  Satz  7“  und  die  Angabe  „Absatz  1a
 Satz  1“  durch  die  Angabe  „Absatz  1b  Satz  1
 und  2“  ersetzt.

 cc)  Satz 3 wird wie folgt gefasst:

 „Im  Falle  einer  Untersagung  nach  Satz  2  hat  das
 Gericht  am  Sitz  des  Versicherungsunterneh-
 mens  auf  Antrag  der  Aufsichtsbehörde,  des
 Versicherungsunternehmens  oder  eines  an  ihm
 Beteiligten  einen  Treuhänder  zu  bestellen,  auf
 den  es  die  Ausübung  der  Stimmrechte  über-
 trägt.“

 dd)  Die Sätze 5 bis 9 werden wie folgt gefasst:

 „Über  die  Maßnahmen  nach  Satz  2  hinaus  kann
 die  Aufsichtsbehörde  den  Treuhänder  mit  der
 Veräußerung  der  Anteile,  soweit  sie  eine  bedeu-
 tende  Beteiligung  begründen,  beauftragen,
 wenn  der  Inhaber  der  bedeutenden  Beteiligung
 der  Aufsichtsbehörde  nicht  innerhalb  einer  von
 dieser  bestimmten  angemessenen  Frist  einen
 zuverlässigen  Erwerber  nachweist;  die  Inhaber
 der  Anteile  haben  bei  der  Veräußerung  in  dem
 erforderlichen  Umfang  mitzuwirken.  Sind  die
 Voraussetzungen  des  Satzes  2  entfallen,  hat  die
 Aufsichtsbehörde  den  Widerruf  der  Bestellung
 des  Treuhänders  zu  beantragen.  Der  Treuhänder
 hat  Anspruch  auf  Ersatz  angemessener  Aus-
 lagen  und  auf  Vergütung  für  seine  Tätigkeit.
 Das  Gericht  setzt  auf  Antrag  des  Treuhänders
 die  Auslagen  und  die  Vergütung  fest;  die  weite-
 re  Beschwerde  ist  ausgeschlossen.  Für  die  Kos-
 ten,  die  durch  die  Bestellung  des  Treuhänders
 entstehen,  und  die  diesem  zu  gewährenden
 Auslagen  und  die  Vergütung  haften  das  Versi-
 cherungsunternehmen  und  der  betroffene  Inha-
 ber  einer  bedeutenden  Beteiligung  als  Gesamt-
 schuldner.“

 ee)  In  Satz  10  werden  das  Semikolon  durch  einen
 Punkt  ersetzt  und  der  Satzteil  „für  seine  Auf-
 wendungen  haften  dem  Bund  der  betroffene  In-

 haber  der  bedeutenden  Beteiligung  und  das  Ver-
 sicherungsunternehmen  gesamtschuldnerisch“
 gestrichen.

 e)  Absatz 2a wird aufgehoben.

 f)  In  Absatz  3  Satz  1  wird  nach  dem  Wort  „unverzüg-
 lich“ das Wort „schriftlich“ eingefügt.

 g)  In  Absatz  6  Satz  1  werden  nach  dem  Wort  „Um-
 fang“  das  Wort  „und“  gestrichen,  ein  Komma  einge-
 fügt  und  nach  dem  Wort  „Zeitpunkt“  die  Wörter
 „und Form“ eingefügt.

 11.  §  104l Abs.  3 wird wie folgt geändert:

 a)  Nach  den  Wörtern  „In  den  Fällen  des“  wird  die  An-
 gabe „§  104m Abs.  2“ eingefügt.

 b)  Folgender Satz  2 wird angefügt:

 „Zuständige  Stellen  im  Sinne  des  Absatzes  2  Satz  3
 Nr.  2  Buchstabe  a  und  b,  Nr.  3  und  des  Absatzes  3
 Satz  1  sind  nur  die  relevanten  zuständigen  Behör-
 den.  Relevante  zuständige  Behörden  sind  der  Koor-
 dinator  (Absatz  2  Satz  1)  und  die  anderen  in  Arti-
 kel  2  Nr.  17  der  Richtlinie  2002/78/EG  als  relevante
 zuständige  Behörden  definierten  oder  im  dort  be-
 schriebenen Verfahren bestimmten Stellen.“

 12.  §  104q Abs. 3 Satz 5 wird wie folgt gefasst:

 „Nachgeordnete  Finanzkonglomeratsunternehmen  im
 Sinne  dieses  Gesetzes  sind  die  konglomeratsange-
 hörigen  gemischten  Finanzholding-Gesellschaften,
 Kreditinstitute,  Finanzdienstleistungsinstitute,  Finanz-
 unternehmen,  Anbieter  von  Nebendienstleistungen,
 Erstversicherungsunternehmen,  Rückversicherungsun-
 ternehmen  und  Versicherungsholding-Gesellschaften,
 die  nicht  übergeordnetes  Finanzkonglomeratsunterneh-
 men  sind.“

 13.  In  §  110a  Abs.  4  werden  nach  Nummer  2  folgende
 Wörter eingefügt:

 „2a.  von  den  Vorschriften  über  die  Zusammenarbeit  mit
 Versicherungsvermittlern (IV.3) §§  80 und 80a,“.

 14.  §  111f wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift des §  111f wird wie folgt gefasst:

 „Informationspflicht  und  Zusammenarbeit  der  Auf-
 sicht  bei  verbundenen  Unternehmen  und  Finanz-
 konglomeraten  und  bei  der  Beaufsichtigung  der  In-
 haber  bedeutender  Beteiligungen  an  einem  Versi-
 cherungsunternehmen“.

 b)  Dem §  111f wird folgender Absatz 5 angefügt:

 „(5)  Bei  der  Beurteilung  nach  §  104  arbeiten  die
 zuständigen  Behörden  eng  zusammen,  wenn  es  sich
 bei  dem  Anzeigepflichtigen  um  eine  der  nachfol-
 genden  natürlichen  oder  juristischen  Personen  han-
 delt

 1.  ein  Kreditinstitut,  ein  Erst-  oder  Rückversiche-
 rungsunternehmen,  eine  Wertpapierfirma  oder
 eine  Verwaltungsgesellschaft  im  Sinne  des
 Artikels  1a  Nr.  2  der  Richtlinie  85/611/EWG
 (OGAW-Verwaltungsgesellschaft),  das  bezie-
 hungsweise  die  in  einem  anderen  Mitgliedstaat
 oder  anderen  Sektor  als  dem,  in  dem  der  Erwerb
 beabsichtigt wird, zugelassen ist;
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2.  ein  Mutterunternehmen  eines  Kreditinstituts,
 eines  Erst-  oder  Rückversicherungsunterneh-
 mens,  einer  Wertpapierfirma  oder  einer
 OGAW-Verwaltungsgesellschaft,  das  bezie-
 hungsweise  die  in  einem  anderen  Mitgliedstaat
 oder  anderen  Sektor  als  dem,  in  dem  der  Erwerb
 beabsichtigt wird, zugelassen ist;

 3.  eine  natürliche  oder  juristische  Person,  die  ein
 Kreditinstitut,  ein  Erst-  oder  Rückversicherungs-
 unternehmen,  eine  Wertpapierfirma  oder  eine
 OGAW-Verwaltungsgesellschaft  kontrolliert,
 das  beziehungsweise  die  in  einem  anderen  Mit-
 gliedstaat  oder  anderen  Sektor  als  dem,  in  dem
 der Erwerb beabsichtigt wird, zugelassen ist.

 Die  zuständigen  Behörden  tauschen  untereinander  un-
 verzüglich  die  Informationen  aus,  die  für  die  Beurtei-
 lung  wesentlich  oder  relevant  sind.  Dabei  teilen  die  zu-
 ständigen  Behörden  einander  alle  einschlägigen  Infor-
 mationen  auf  Anfrage  mit  und  übermitteln  alle  wesent-
 lichen  Informationen  von  sich  aus.  In  der  Entscheidung
 der  zuständigen  Behörde,  die  das  Versicherungsunter-
 nehmen  zugelassen  hat,  an  dem  der  Erwerb  beabsichtigt
 wird,  sind  alle  Bemerkungen  oder  Vorbehalte  seitens
 der  für  den  interessierten  Erwerber  zuständigen  Behör-
 de  zu  vermerken.“

 15.  In  §  121a  Abs.  1  Satz  1  wird  nach  der  Angabe  „§  64a,“
 die Angabe „§  80,“ eingefügt.

 16.  Nach §  123d wird folgender §  123e eingefügt:

 „§  123e

 „Übergangsvorschrift zum Beteiligungsrichtlinie-
 Umsetzungsgesetz

 Auf  Verfahren  nach  §  104,  bei  denen  bis  zum  …  [ein-
 setzen:  Datum  des  Tages  vor  dem  Inkrafttreten  des  Be-
 teiligungsrichtlinie-Umsetzungsgesetzes]  eine  Anzeige
 eingegangen  ist,  sind  die  Vorschriften  dieses  Gesetzes
 in  der  bis  zum  …  [einsetzen:  Datum  des  Tages  vor  dem
 Inkrafttreten  des  Beteiligungsrichtlinie-Umsetzungsge-
 setzes] geltenden Fassung anzuwenden.“

 17.  §  144 Abs. 1a wird wie folgt geändert:

 a)  In  der  Nummer  2  wird  die  Angabe  „§  104  Abs.  1
 Satz  1,  Satz  2  erster  Halbsatz,  Satz  3  oder  4“  durch
 die  Angabe  „§  104  Abs.  1  Satz  1,  Satz  2,  Satz  4,
 Satz  5 oder 6“ ersetzt.

 b)  In  der  Nummer  4  wird  die  Angabe  „§  104  Abs.  1a
 Satz  1  oder  2“  durch  die  Angabe  „§  104  Abs.  1b
 Satz 1, 2 oder 5“ ersetzt.

 Artikel 3

 Änderung  der  Verordnung  über  die  Erhebung  von
 Gebühren  und  die  Umlegung  von  Kosten  nach  dem

 Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz

 Die  Anlage  (Gebührenverzeichnis)  der  Verordnung  über
 die  Erhebung  von  Gebühren  und  die  Umlegung  von  Kosten
 nach  dem  Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz  vom
 29.  April  2002  (BGBl.  I  S.  1504,  1847),  die  zuletzt  durch
 Artikel  7  des  Gesetzes  vom  21.  Dezember  2007  (BGBl.  I
 S.  3089) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

 1.  Nummer 1 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Nummer  1.1.3.1  werden  die  Angabe  „§  2c  Abs.  1a
 Satz  1  KWG“  durch  die  Angabe  „§  2c  Abs.  1b  Satz  1
 oder  Satz  2  KWG“  ersetzt  und  die  Angabe  „;  §  99
 Abs.  2  Satz  3  InvG  in  Verbindung  mit  §  2c  Abs.  1a
 Satz 1 KWG“ gestrichen.

 b)  Die Nummer 1.1.3.3 wird aufgehoben.

 c)  In  Nummer  1.1.3.4  wird  die  Angabe  „§  2c  Abs.  2  Satz  3
 KWG“  durch  die  Angabe  „§  2c  Abs.  2  Satz  4  KWG“
 ersetzt.

 d)  In  Nummer  1.1.12.2  werden  das  Komma  nach  der
 Angabe  „§  26  KWG“  sowie  die  Wörter  „sofern  nicht
 gleichzeitig  Nummer  1.1.12.6  anwendbar  ist“  gestri-
 chen.

 e)  In  Nummer  1.1.12.5  wird  die  Angabe  „§  10a  Abs.  6
 bis  12,  §  12a  Abs.  1  Satz  1  und  §  13b  Abs.  3  und  4
 KWG“  durch  die  Angabe  „§  10a  Abs.  6  bis  12,  §  12a
 Abs.  1  Satz  1,  §  13b  Abs.  3  und  4  und  §  25  Abs.  2
 KWG“ ersetzt.

 f)  In  Nummer  1.1.12.6  wird  die  Angabe  „§  10a  Abs.  6
 bis  12,  §  12a  Abs.  1  Satz  1  und  §  13b  Abs.  3  und  4
 KWG“  durch  die  Angabe  „§  10a  Abs.  6  bis  12,  §  12a
 Abs.  1  Satz  1  und  §  13b  Abs.  3  und  4  und  §  25  Abs.  2
 KWG“ ersetzt.

 2.  Nummer 4 wird wie folgt geändert:

 a)  Nummer  4.1.1  wird  durch  folgende  Nummern  4.1.1
 bis 4.1.1.2 ersetzt:

 b)  Nach  der  Nummer  4.2.2.2  werden  folgende  neue
 Nummern 4.2.3 bis 4.2.3.2 eingefügt:

 „4.1.1  Amtshandlungen in Bezug auf
 den Erwerb bedeutender Beteili-
 gungen

 (§  2a InvG)

 4.1.1.1
 Untersagung des beabsichtigten
 Erwerbs einer bedeutenden Be-
 teiligung oder ihrer Erhöhung

 (§  2a Abs. 2 InvG)

 5 000 bis 100 000

 4.1.1.2
 Untersagung der Ausübung von
 Stimmrechten;

 Nichtigerklärung einer bereits
 vollzogenen Stimmrechtsaus-
 übung

 (§  2a Abs. 4 Satz 1 InvG)

 5  000  bis  100  000“

 „4.2.3  Amtshandlungen in Bezug auf
 den Erwerb bedeutender Beteili-
 gungen

 (§  99 Abs. 2 in Verbindung mit
 §  2a InvG)

 4.2.3.1  Untersagung des beabsichtigten
 Erwerbs einer bedeutenden Be-
 teiligung oder ihrer Erhöhung

 (§  99 Abs. 2 in Verbindung mit
 §  2a Abs. 2 InvG)

 wie Nummer
 4.1.1.1

 4.2.3.2
 Untersagung der Ausübung von
 Stimmrechten;

 Nichtigerklärung einer bereits
 vollzogenen Stimmrechtsaus-
 übung

 (§  99 Abs. 2 in Verbindung mit
 §  2a Abs. 4 Satz 1 InvG)

 wie Nummer
 4.1.1.2“
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c)  Die  bisherigen  Nummern  4.2.3  bis  4.2.6  werden  die
 Nummern 4.2.4 bis 4.2.7.

 3.  Nummer 6 wird wie folgt geändert:

 a)  Nach  der  Nummer  6.8  werden  folgende  neue  Num-
 mern 6.9 bis 6.9.3 eingefügt:

 b)  Die  bisherigen  Nummern  6.9  bis  6.12.  werden  die
 Nummern 6.10 bis 6.13.

 Artikel 4

 Änderung des Investmentgesetzes

 Das  Investmentgesetz  in  der  Fassung  der  Bekannt-
 machung  vom  15.  Dezember  2003  (BGBl.  I  S.  2676)  zuletzt
 geändert  durch  Artikel  1  des  Gesetzes  vom  21.  Dezember
 2007 (BGBl. I S. 3089), wird wie folgt geändert:

 1.  §  2 Abs.  20 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

 „Für  die  Berechnung  des  Anteils  der  Stimmrechte  gelten
 §  22  Abs.  1  bis  3a  in  Verbindung  mit  einer  Rechtsverord-
 nung  nach  Absatz  5  und  §  23  des  Wertpapierhandelsge-
 setzes entsprechend.“

 2.  §  2a wird wie folgt geändert:

 a)  In  Absatz  1  Satz  4  wird  die  Zahl  „33“  durch  die  Zahl
 „30“ ersetzt.

 b)  Absatz 4 wird wie folgt geändert:

 aa)  Satz 2 wird wie folgt gefasst:

 „Im  Falle  einer  Verfügung  nach  Satz  1  hat  das
 Gericht  am  Sitz  der  Kapitalgesellschaft  auf  An-
 trag  der  Bundesanstalt,  der  Kapitalgesellschaft
 oder  eines  an  ihr  Beteiligten  einen  Treuhänder  zu
 bestellen,  auf  den  es  die  Ausübung  des  Stimm-
 rechts überträgt.“

 bb)  In  Satz  3  wird  die  Angabe  „Satz  4  bis  8“  durch  die
 Angabe „Satz 3 bis 9“ ersetzt.

 c)  In  Absatz  6  Satz  4  wird  die  Zahl  „33“  durch  die  Zahl
 „30“ ersetzt.

 3.  §  7 Abs. 1 Satz 3 wird aufgehoben.

 4.  In  §  7a  Abs.  1  Nr.  4  werden  die  Wörter  „sowie  dazu,  dass
 sie  auch  in  Bezug  auf  die  Art  der  zu  verwaltenden  Son-
 dervermögen  über  ausreichende  Erfahrung  verfügen“  ge-
 strichen.

 5.  In  §  13  Abs.  4  Satz  1  werden  nach  der  Zahl  „34“  das  Wort
 „und“  durch  ein  Komma  ersetzt  und  nach  der  Angabe
 „34a Abs. 3“ die Angabe „und 36“ eingefügt.

 6.  In  §  68a  Abs.  1  Satz  2  werden  die  Wörter  „entsprechend
 §  1 Abs.  9 des Kreditwesengesetzes“ gestrichen.

 Artikel 5

 Änderung des Börsengesetzes

 Das  Börsengesetz  in  der  Fassung  der  Bekanntmachung
 vom  16.  Juli  2007  (BGBl.  I  S.  1330,  1351),  zuletzt  geändert
 durch  Artikel  11  des  Gesetzes  vom  21.  Dezember  2007
 (BGBl. I S. 3089), wird wie folgt geändert:

 1.  §  7 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

 a)  Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt:

 „An  Warenbörsen,  an  denen  Energie  im  Sinne  des  §  3
 Nr.  14  des  Energiewirtschaftsgesetzes  gehandelt  wird,
 sind  von  der  Handelsüberwachungsstelle  auch  Daten
 über  die  Abwicklung  von  Geschäften  systematisch
 und  lückenlos  zu  erfassen  und  auszuwerten,  die  nicht
 über  die  Börse  geschlossen  werden,  aber  über  ein  Ab-
 wicklungssystem  der  Börse  oder  ein  externes  Ab-
 wicklungssystem,  das  an  die  börslichen  Systeme  für
 den  Börsenhandel  oder  die  Börsengeschäftsabwick-
 lung  angeschlossen  ist,  abgewickelt  werden  und  deren
 Gegenstand  der  Handel  mit  Energie  oder  Terminge-
 schäfte  in  Bezug  auf  Energie  sind;  die  Handelsüber-
 wachungsstelle  kann  auf  Basis  dieser  Daten  notwen-
 dige Ermittlungen durchführen.“

 b)  Der neue Satz 5 wird wie folgt gefasst:

 „Die  Geschäftsführung  kann  die  Handelsüberwa-
 chungsstelle  im  Rahmen  der  Aufgaben  dieser  Stelle
 nach  den  Sätzen  1  bis  3  mit  der  Durchführung  von
 Untersuchungen beauftragen.“

 2.  In  §  42  Abs.  1  wird  das  Wort  „Einführung“  jeweils  durch
 das Wort „Zulassung“ ersetzt.

 Artikel 6

 Änderung des Gesetzes über die Angelegenheiten
 der freiwilligen Gerichtsbarkeit

 Das  Gesetz  über  die  Angelegenheiten  der  freiwilligen  Ge-
 richtsbarkeit  in  der  im  Bundesgesetzblatt  Teil  III,  Gliede-
 rungsnummer  315-1,  veröffentlichten  bereinigten  Fassung,
 zuletzt  geändert  durch  Artikel  3  des  Gesetzes  vom  26.  März
 2008 (BGBl. I S. 441) wird wie folgt geändert:

 §  145 wird wie folgt geändert:

 In  Absatz  1  werden  die  Angabe  „§  2c  Abs.  2  Satz  4  bis  7“
 durch  die  Angabe  „§  2c  Abs.  2  Satz  2  bis  7“  sowie  die  An-
 gabe  „§  104  Abs.  2  Satz  5  bis  8“  durch  die  Angabe  „§  104
 Abs. 2 Satz 3 bis 8 “ ersetzt.

 „6.9  Amtshandlungen in Bezug auf
 den Erwerb bedeutender Beteili-
 gungen

 (§  104 VAG)

  6.9.1  Untersagung des beabsichtigten
 Erwerbs einer bedeutenden Be-
 teiligung oder ihrer Erhöhung

 (§  104 Abs. 1b Satz 1 oder 2
 VAG)

 5 000 bis 100 000

  6.9.2  Untersagung der Ausübung von
 Stimmrechten;

 Anordnung, dass über die Antei-
 le nur mit Zustimmung der Bun-
 desanstalt verfügt werden darf

 (§  104 Abs. 2 Satz 2 VAG)

 5 000 bis 100 000

  6.9.3  Beauftragung des Treuhänders
 mit  der  Veräußerung  der  Anteile,
 soweit  sie  eine  bedeutende  Betei-
 ligung begründen

 (§  104 Abs. 2 Satz 5 VAG)

 1 500“
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Artikel 7

 Änderung des Gesetzes über das Verfahren in
 Familiensachen und in den Angelegenheiten der

 freiwilligen Gerichtsbarkeit

 Das  Gesetz  über  das  Verfahren  in  Familiensachen  und  in
 den  Angelegenheiten  der  freiwilligen  Gerichtsbarkeit
 (BGBl. I S. …) wird wie folgt geändert:

 §  375 wird wie folgt geändert:

 1.  In  der  Nummer  11  wird  die  Angabe  „§2c  Abs.  2  Satz  4
 bis  7“  durch  die  Angabe  „§  2c  Abs.  2  Satz  2  bis  7“  ersetzt.

 2.  In  der  Nummer  13  wird  die  Angabe  „§104  Abs.  2  Satz  6
 bis  9“  durch  die  Angabe  „§  104  Abs.  2  Satz  3  bis  8“  er-
 setzt.

 Artikel 8

 Änderung der Deckungsrückstellungsverordnung

 Die  Deckungsrückstellungsverordnung  vom  6.  Mai  1996
 (BGBl.  I  S.  670),  zuletzt  geändert  durch  Verordnung  vom
 11.  Dezember  2007  (BGBl.  I  S.  2879),  wird  wie  folgt  geän-
 dert:

 1.  §  2 Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

 „§  3 Abs. 3 und §  5 Abs. 3 bleiben unberührt.“

 2.  Dem §  3 wird folgender Absatz 3 angefügt:

 „(3)  Soweit  Versicherungsverträge  nach  §  54b  des  Ver-
 sicherungsaufsichtsgesetzes  eine  garantierte  Mindestleis-
 tung  des  Versicherers  vorsehen,  ist  bei  der  Bewertung  der
 Garantieleistungen  der  Rechnungszins  vorsichtig  zu
 wählen.  Er  muss  die  Vertragswährung  und  die  im  Anla-
 gestock  für  solche  Versicherungsverträge  enthaltenen
 Vermögenswerte  sowie  die  Erträge  aus  künftigen  Vermö-
 genswerten  angemessen  berücksichtigen.  Die  Angemes-
 senheit  des  Rechnungszinses  und  der  Sicherheitsabschlä-
 ge  bei  der  Bewertung  von  Garantieleistungen  ist  mit  ge-
 eigneten  aktuellen  Methoden  sicherzustellen.  Der  Rech-
 nungszins  kann  indirekt  durch  finanzmathematische
 Bewertung  der  Garantien  in  Abhängigkeit  von  der  künf-
 tigen  Wertentwicklung  der  im  Anlagestock  befindlichen
 Vermögenswerte  (Szenarien)  bestimmt  werden.  Eine  Be-
 wertung  auf  der  Basis  eines  besten  Schätzwertes  ist  nicht
 ausreichend.  Mögliche  nachteilige  Abweichungen  der
 tatsächlichen  Verläufe  von  den  Annahmen  sind  auf  einem
 Sicherheitsniveau  von  99,5  Prozent  bezogen  auf  den
 Zeitraum  eines  Jahres  zu  berücksichtigen.  Die  Anzahl  der
 berücksichtigten  Szenarien  muss  diesem  Sicherheits-
 niveau  entsprechen.  Ist  eine  indirekte  Bestimmung  des
 Rechnungszinses  nicht  möglich,  ist  der  Höchstzinssatz
 gemäß §  2 zu beachten.“

 Artikel 9

 Inkrafttreten

 Die  Artikel  1  bis  6  und  8  treten  am  Tag  nach  der  Verkün-
 dung, Artikel 7 tritt am 1. September 2009 in Kraft.
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Begründung
 A. Allgemeiner Teil

 I.  Zielsetzung

 Die  Beteiligungsrichtlinie  geht  auf  einen  Prüfauftrag  der
 Finanzminister  der  Europäischen  Union  aus  dem  September
 2004  an  die  Europäische  Kommission  zurück.  Die  Europäi-
 sche  Kommission  wurde  aufgefordert,  mögliche  Hindernisse
 für  grenzüberschreitende  Fusionen  und  Übernahmen  im
 Bankensektor  zu  untersuchen.  Im  Ergebnis  wurde  Artikel  19
 der  Bankenrichtlinie  (2006/48/EG)  als  ein  mögliches  Hin-
 dernis  identifiziert.  Ähnliche  Regelungen  gibt  es  auch  in  den
 Versicherungsrichtlinien  (92/49/EG,  2002/83/EG  und  2005/
 68/EG)  sowie  im  Bereich  der  Wertpapierdienstleistungsvor-
 schriften (Richtlinie 2004/39/EG).

 Mit  der  Beteiligungsrichtlinie  (2007/44/EG)  werden  nun-
 mehr  sektorübergreifend  eine  abgestimmte  Harmonisierung
 und  Verbesserung  des  Überprüfungsprozesses  beim  Erwerb
 und  der  Erhöhung  von  Beteiligungen  im  Finanzsektor  ge-
 schaffen.

 Das  Gesetz  dient  in  erster  Linie  der  Umsetzung  der  Richt-
 linie  2007/44/EG,  die  ihrerseits  Teile  anderer  Richtlinien  der
 Europäischen  Union  (92/49/EG,  2002/83/EG,  2004/39/EG,
 2005/68/EG  und  2006/48/EG)  ändert  und  ergänzt.  In  diesen
 Richtlinien  werden  Fälle  geregelt,  in  denen  eine  natürliche
 oder  juristische  Person,  eine  qualifizierte  Beteiligung  (=  Be-
 teiligungen  in  Höhe  von  10  Prozent  oder  mehr  des  Kapitals
 bzw.  der  Stimmrechte  des  Finanzunternehmens,  dessen  An-
 teile  erworben  werden)  an  einem  Kreditinstitut,  einem  Le-
 bens-,  Schaden-  oder  Rückversicherungsunternehmen  oder
 einem  Wertpapierhandelsunternehmen  erwirbt  oder  erhöht.
 Dieser  Rechtsrahmen  enthält  im  Hinblick  auf  die  aufsichts-
 rechtliche  Beurteilung  des  Erwerbsvorgangs  keine  detaillier-
 ten Kriterien.

 Die  bisher  unterschiedlichen  nationalen  Kriterien  stellen
 Hindernisse  für  grenzüberschreitende  Fusionen  und  Über-
 nahmen  dar.  Eine  Klärung  der  Kriterien  und  des  Verfahrens
 der  aufsichtsrechtlichen  Beurteilung,  insbesondere  bei
 grenzüberschreitenden  Erwerbsvorgängen  innerhalb  des  Eu-
 ropäischen  Wirtschaftsraums,  ist  aber  erforderlich,  um  Will-
 kürentscheidungen  nationaler  Aufsichtsbehörden  zu  vermei-
 den  und  Rechtssicherheit  in  Bezug  auf  den  Beurteilungspro-
 zess  und  das  entsprechende  Ergebnis  zu  schaffen.  Dem  die-
 nen  die  Beteiligungsrichtlinie  und  dieses  Umsetzungsgesetz.

 II.  Sachverhalt und Notwendigkeit

 Um  für  die  Entscheidungen  Transparenz  und  Rechtssicher-
 heit  zu  schaffen,  ist  es  erforderlich,  sowohl  Kriterien  für  die
 aufsichtsrechtliche  Beurteilung  von  Anteilseignern  und  der
 Geschäftsleitung  im  Hinblick  auf  einen  beabsichtigten  Er-
 werb  als  auch  ein  klares  Verfahren  für  die  Anwendung  dieser
 Kriterien  zu  schaffen.  Diesen  Zielen  kommt  eine  besondere
 Beutung  zu,  weil  die  Integration  der  Finanzmärkte  der  Euro-
 päischen  Union  voranschreitet.  Dabei  kommt  es  zur  Bildung
 von  grenzüberschreitenden  Gruppenstrukturen,  bei  denen  in
 mehreren  Mitgliedstaaten  der  Erwerb  einer  qualifizierten
 Beteiligung  einer  besonderen  Überprüfung  unterliegt.  Um
 die  Ziele  gemeinschaftsweit  umsetzen  zu  können,  wird  mit

 der  Richtlinie  2007/44/EG  eine  weitgehende  Harmonisie-
 rung  des  Verfahrens  und  der  aufsichtsrechtlichen  Beurtei-
 lung geschaffen.

 Zu  diesem  Zweck  werden  der  Verfahrensablauf  vereinheit-
 licht  und  abschließende,  konkrete  Prüfkriterien  für  eine  Eig-
 nungsprüfung  festgeschrieben.  Die  Kriterien  beinhalten  un-
 ter  anderem  Reputation  und  finanzielle  Solidität  des  Beteili-
 gungserwerbers,  Erfahrung  des  Managements,  dauerhafte
 Erfüllung  der  bereichsspezifischen  Aufsichtsregeln  sowie
 die  Prüfung  von  Verdachtsmomenten  bei  Geldwäsche  und
 Terrorismusfinanzierung.  Der  gesamte  Überprüfungsprozess
 soll  innerhalb  des  Beurteilungszeitraums  von  maximal
 60  Arbeitstagen  abgeschlossen  sein,  kann  aber  unter  be-
 stimmten  Voraussetzungen  für  maximal  30  Arbeitstage  un-
 terbrochen  werden.  Mit  diesen  Fristenregelungen  ist  sicher-
 gestellt,  dass  innerhalb  von  maximal  90  Arbeitstagen  der
 Überprüfungsprozess  beendet  ist.  Die  Informationen,  die  die
 Aufsichtsbehörden  für  den  Überprüfungsprozess  verlangen,
 werden öffentlich bekannt gegeben.

 Um  den  gewünschten  Erfolg  zu  erzielen,  wurde  die  Richt-
 linie  2007/44/EG  des  Europäischen  Parlaments  und  des
 Rates  vom  5.  September  2007  zur  Änderung  der  Richtlinie
 92/49/EG  sowie  der  Richtlinien  2002/83/EG,  2004/39/EG,
 2005/68/EG  und  2006/48/EG  in  Bezug  auf  Verfahrensregeln
 und  Bewertungskriterien  für  die  aufsichtsrechtliche  Beurtei-
 lung  des  Erwerbs  und  der  Erhöhung  von  Beteiligungen  im
 Finanzsektor  erlassen.  Diese  muss  bis  zum  März  2009  in  na-
 tionales Recht umgesetzt werden.

 III.  Gesetzgebungskompetenz des Bundes

 Die  Gesetzgebungskompetenz  des  Bundes  ergibt  sich  aus
 Artikel  74  Abs.  1  Nr.  11  des  Grundgesetzes  –  GG  –  (Recht
 der Wirtschaft: Bank- und Börsenwesen).

 Eine  bundesgesetzliche  Regelung  ist  zur  Wahrung  der
 Rechts-  und  Wirtschaftseinheit  im  gesamtstaatlichen  Interes-
 se  erforderlich  (Artikel  72  Abs.  2  GG),  weil  eine  konkrete
 Gefahr  besteht,  dass  diese  Zielvorgaben  ohne  eine  bundes-
 einheitliche Regelung beeinträchtigt würden.

 Zur  Wahrung  der  Rechtseinheit  ist  hier  eine  bundesrecht-
 liche  Regelung  erforderlich,  weil  andernfalls  eine  Rechtszer-
 splitterung  mit  problematischen  Folgen  zu  besorgen  wäre,
 die  im  Interesse  des  Bundes  als  auch  der  Länder  nicht  hinge-
 nommen  werden  kann.  Die  unterschiedliche  rechtliche
 Behandlung  desselben  Lebenssachverhaltes,  nämlich  der
 Anforderungen  an  die  Beurteilung  grenzüberschreitender
 europaweiter  Beteiligungen,  würde  erhebliche  Rechtsun-
 sicherheiten  und  damit  unzumutbare  Behinderungen  für  den
 länderübergreifenden  Rechtsverkehr  zur  Folge  haben.  Dabei
 gilt  es  insbesondere  zu  berücksichtigen,  dass  das  Kreditge-
 werbe  und  Versicherungsgewerbe  in  Deutschland  regelmä-
 ßig  auch  über  die  Ländergrenzen  hinweg  tätig  werden  und
 etwa  Großbanken  und  Großversicherer  deutschlandweit
 Filialen  und  Niederlassungen  unterhalten.  Uneinheitliche
 Anforderungen  an  die  Beurteilung  dieser  bundesweit  tätigen
 Unternehmen  hinsichtlich  ihrer  europaweiten  Investitionen
 in  andere  Kreditinstitute  und  Versicherer  würden  zu  nicht
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hinnehmbaren  Rechtsunsicherheiten  bei  den  betroffenen
 Unternehmen führen.

 Zur  Wahrung  der  Wirtschaftseinheit  sind  die  vorgelegten  Re-
 gelungen  erforderlich,  weil  abweichende  Länderreglungen
 erhebliche  Nachteile  für  die  Gesamtwirtschaft  mit  sich
 brächten;  sie  würden  Schranken  oder  Hindernisse  für  den
 Wirtschaftsverkehr  im  Bundesgebiet  und  im  Europäischen
 Wirtschaftsraum  errichten,  denn  jede  Standortentscheidung
 eines  Kreditinstitutes  würde  in  Abhängigkeit  von  den  regio-
 nalen Vorschriften getroffen werden.

 Das  Regelungsziel  (europaweit  einheitliche  Kriterien  für  die
 Beurteilung  des  Erwerbs  und  der  Erhöhung  von  Beteiligun-
 gen  zu  schaffen)  kann  nur  durch  eine  bundeseinheitliche
 Regelung  für  alle  Kredit-  und  Finanzdienstleistungsinstitute
 sowie  Versicherer  gleichermaßen  erreicht  werden.  Die  vor-
 gesehenen  Vorschriften  können  ihre  Wirkung  nur  entfalten,
 wenn  sie  für  das  gesamte  Kredit-,  Finanzdienstleistungs-  und
 Versicherungsgewerbe im Bundesgebiet einheitlich gelten.

 IV.  Gesetzesfolgen

 Im Wesentlichen ergeben sich folgende Änderungen:

 –  Anzeige  eines  beabsichtigten  Erwerbs  oder  der  Veräuße-
 rung  ab  einem  bestimmten  Schwellenwert  der  Betei-
 ligung gegenüber der Aufsichtsbehörde,

 –  Transparenz  der  Beurteilung  durch  Verfahrensregeln  und
 Festlegung der Beurteilungskriterien,

 –  Erstellung  einer  Liste  durch  die  Aufsichtsbehörde  zur
 Benennung  derjenigen  Informationen,  die  zu  Beurtei-
 lungszwecken angefordert werden können,

 –  Festlegung  von  bestimmten  Fristen,  innerhalb  derer  das
 Verfahren abgeschlossen sein muss,

 –  Berücksichtigung  des  Merkmals  „Zuverlässigkeit  des  in-
 teressierten  Erwerbers“,  Prüfung,  ob  Zweifel  hinsichtlich
 der  Integrität  und  fachlichen  Eignung  bestehen  und  ob
 diese Zweifel begründet sind,

 –  Zusammenarbeit  der  zuständigen  Behörden  im  Europäi-
 schen  Wirtschaftsraum  bei  der  Beurteilung  der  Eignung
 eines  interessierten  Erwerbers,  wenn  es  sich  bei  diesem
 um  ein  in  einem  anderen  Mitgliedstaat  oder  Sektor  zuge-
 lassenes beaufsichtigtes Unternehmen handelt.

 Allgemeine finanzielle Auswirkungen und sonstige Kosten

 Mit  den  neuen  Informationspflichten  von  Kredit-  und
 Finanzdienstleistungsinstituten  sowie  Versicherungsunter-
 nehmen  gegenüber  den  Aufsichtsbehörden  entstehen  Kos-
 ten,  die  aber  nur  schwerlich  beziffert  werden  können.  Diese
 zusätzlich  anfallenden  Kosten  entstehen  aber  nicht  regelmä-
 ßig,  sondern  einmalig  beim  Erwerb  einer  Beteiligung  oder
 bei  der  Erhöhung  einer  Beteiligung.  Zudem  wird  der  Um-
 fang  der  Kosten  von  der  Größe  der  bestehenden  beziehungs-
 weise  noch  zu  erwerbenden  Beteiligung  abhängen,  da  das
 Ausmaß  der  beizubringenden  Informationen  vom  Umfang
 des  beabsichtigten  Erwerbs  abhängt.  Mit  anderen  Worten,
 die  Kostenbelastung  infolge  der  zusätzlichen  Informations-
 pflichten  dürfte  proportional  zum  Umfang  des  beabsichtig-
 ten Erwerbs steigen.

 Aus  den  vorstehend  genannten  Gründen  ist  nachvollziehbar,
 dass  keine  belastbaren  Angaben  über  die  Höhe  entstehender
 Kosten vorliegen.

 Durch  dieses  Gesetz  entstehen  bei  sozialen  Sicherungssys-
 temen keine zusätzlichen Kosten.

 Auswirkungen  auf  das  allgemeine  Preisniveau,  insbesondere
 auf  das  Verbraucherpreisniveau,  sind  jedoch  nicht  zu  erwar-
 ten.

 Gleichstellungspolitische  Folgen  hat  der  Gesetzentwurf
 nicht.

 V.  Bürokratiekosten

 a)  Im  Kreditwesengesetz  (KWG)  werden  drei  Informa-
 tionspflichten für die Wirtschaft geändert:

 Gemäß  §  2c  Abs.  1  Satz  1  KWG  hat  derjenige,  der  eine  be-
 deutende  Beteiligung  an  einem  Kreditinstitut  erwerben  will,
 dies  der  Bundesanstalt  für  Finanzdienstleistungsaufsicht  und
 der  Deutschen  Bundesbank  schriftlich  anzuzeigen.  Gemäß
 §  2c  Abs.  1  Satz  5  KWG  hat  der  Inhaber  einer  bedeutenden
 Beteiligung  jeden  neu  bestellten  gesetzlichen  Vertreter  der
 BaFin  und  der  Deutschen  Bundesbank  schriftlich  mitzutei-
 len.  Gemäß  §  2c  Abs.  1  Satz  6  KWG  hat  der  Inhaber  einer
 bedeutenden  Beteiligung  der  BaFin  und  der  Deutschen  Bun-
 desbank  schriftlich  anzuzeigen,  wenn  er  beabsichtigt,  seine
 Beteiligung  so  zu  erhöhen,  dass  bestimmte  Schwellenwerte
 für Stimm- und Kontrollrechte erreicht werden.

 Für  alle  drei  Informationspflichten  besteht  bereits  jetzt  das
 Schriftformerfordernis  in  §  2  AnzV  (Verordnung  über  die
 Anzeigen  und  die  Vorlage  von  Unterlagen  nach  dem  Kredit-
 wesengesetz),  so  dass  kein  Zuwachs  an  gesetzlich  veranlass-
 ten Bürokratiekosten entsteht.

 Für  die  Verwaltung  wird  eine  Informationspflicht  eingeführt.
 Die  BaFin  hat  den  Eingang  der  Anzeige  gegenüber  dem  An-
 zeigepflichtigen  nach  §  1c  Abs.  1  Satz  6  KWG  schriftlich  zu
 bestätigen.

 Für  Bürgerinnen  und  Bürger  werden  keine  Informations-
 pflichten eingeführt, geändert oder aufgehoben.

 b)  Im  Versicherungsaufsichtsgesetz  (VAG)  werden  drei  In-
 formationspflichten  für  die  Wirtschaft  geändert  und  eine  neu
 eingeführt:

 Gemäß  §  104  Abs.  1  Satz  1  VAG  hat  derjenige,  der  eine  be-
 deutende  Beteiligung  an  einem  Versicherungsunternehmen
 erwerben  will,  dies  der  Aufsichtsbehörde  schriftlich  anzu-
 zeigen.  Gemäß  §  104  Abs.  1  Satz  5  VAG  hat  der  Inhaber
 einer  bedeutenden  Beteiligung  jeden  neu  bestellten  gesetz-
 lichen  Vertreter  der  Aufsichtsbehörde  schriftlich  mitzuteilen.
 Gemäß  §  104  Abs.  1  Satz  6  VAG  hat  der  Inhaber  einer  be-
 deutenden  Beteiligung  der  Aufsichtsbehörde  schriftlich  an-
 zuzeigen,  wenn  er  beabsichtigt,  seine  Beteiligung  so  zu  er-
 höhen,  dass  bestimmte  Schwellenwerte  für  Stimm-  und
 Kontrollrechte erreicht werden.

 Für  diese  Pflichten  bestand  bisher  kein  (gesetzliches)
 Schriftformerfordernis.  Da  zukünftig  die  gleichen  inhalt-
 lichen  Anforderungen  an  die  Anzeigen  und  Berichte  gestellt
 werden  und  eine  Anzeige  aufgrund  des  Datenumfangs  tele-
 fonisch  nicht  möglich  war  (also  schriftlich,  per  Fax  oder  per
 E-Mail)  ist  letztlich  mit  keinen  neuen  Bürokratiekosten  zu
 rechnen.  Hinzu  kommt,  dass  die  Fallzahl  höchstens  10  pro
 Jahr beträgt.

 Daneben  wird  eine  Informationspflicht  für  die  Wirtschaft
 neu  eingeführt.  Gemäß  §  104  Abs.  1b  Satz  6  VAG  kann  die
 Aufsichtsbehörde  dem  Erwerber  einer  Beteiligung  aufgeben,



Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 17 – Drucksache 16/10536
den  Vollzug  des  Erwerbs  anzuzeigen.  Nach  Ablauf  der  ge-
 setzten  Frist  hat  der  Erwerber  (nicht  schriftlich)  Anzeige  zu
 erstatten.  Da  die  Fallzahl  unter  10  pro  Jahr  beträgt,  entstehen
 Bürokratiekosten im marginalen Bereich.

 Für  die  Verwaltung  wird  eine  Informationspflicht  eingeführt.
 Die  Aufsichtsbehörde  hat  den  Eingang  der  Anzeige  gegen-
 über  dem  Anzeigepflichtigen  nach  §  104  Abs.  1  Satz  7  VAG
 schriftlich zu bestätigen.

 Für  Bürgerinnen  und  Bürger  werden  keine  Informations-
 pflichten eingeführt, geändert oder aufgehoben.

 Mit  Artikel  1  Nr.  4  dieses  Gesetzes  erfolgt  eine  Verfahrens-
 vereinfachung  bei  der  Anzeige  von  Konsolidierungspflich-
 ten  in  Bagatellfällen.  Die  Folge  ist,  dass  die  Bundesanstalt
 insoweit  keine  förmlichen  Freistellungsbescheide  mehr  er-
 lassen  muss  und  dafür  die  Mindestgebühr  von  500  Euro
 nicht mehr anfällt.

 B. Besonderer Teil

 Zu Artikel 1  (Änderung des Kreditwesengesetzes)

 Zu Nummer 1  (Inhaltsübersicht)

 Die  Ergänzung  ist  aufgrund  der  Einfügung  der  Übergangs-
 vorschrift erforderlich.

 Zu Nummer 2  (§  1 Abs. 9)

 Der  neu  gefasste  Satz  2  dient  der  Umsetzung  von  Artikel  5
 Nr.  1  und  Artikel  3  Nr.  1  der  Richtlinie  2007/44/EG  des  Eu-
 ropäischen  Parlaments  und  des  Rates  vom  5.  September
 2007  (Beteiligungsrichtlinie),  mit  denen  Artikel  12  Abs.  1
 Unterabsatz  2  der  Richtlinie  2006/48/EG  des  Europäischen
 Parlaments  und  des  Rates  vom  14.  Juni  2006  (Bankenricht-
 linie)  sowie  Artikel  4  Abs.  1  Nr.  27  und  Artikel  10  Abs.  3  der
 Richtlinie  2004/39/EG  des  Europäischen  Parlaments  und  des
 Rates  vom  21.  April  2004  (Finanzmarktrichtlinie)  geändert
 werden.  Der  neu  eingefügte  Satz  3  dient  der  Umsetzung  von
 Artikel  5  Nr.  1  und  Artikel  3  Nr.  1  der  Beteiligungsrichtlinie,
 mit  denen  Artikel  12  Abs.  1  Unterabsatz  2  der  Bankenricht-
 linie  und  Artikel  10  Abs.  3  Unterabsatz  4  der  Finanz-
 marktrichtlinie  geändert  werden.  Satz  3  wird  notwendig,
 weil  es  sich  bei  der  Ausnahme  um  keinen  der  Fälle  handelt,
 auf die in dem neu gefassten Satz 2 verwiesen wird.

 Zu Nummer 3  (§  2c)

 Zu Buchstabe a

 Zu den Doppelbuchstaben aa bis cc sowie ee bis gg

 §  2c  Abs.  1  KWG  wird  im  Hinblick  auf  den  durch  die  Betei-
 ligungsrichtlinie  geänderten  Artikel  19  Abs.  1  der  Banken-
 richtlinie  und  Artikel  10  Abs.  3  der  Finanzmarktrichtlinie  an-
 gepasst.  In  §  2c  Satz  1  KWG  wird  die  Definition  „interes-
 sierter  Erwerber“  für  diejenigen  natürlichen  Personen  oder
 Unternehmen  (der  Unternehmensbegriff  erfasst  nicht  nur
 juristische  Personen,  sondern  auch  Personenhandelsgesell-
 schaften  und  BGB-Gesellschaften)  eingeführt,  die  alleine
 oder  im  Zusammenwirken  eine  bedeutende  Beteiligung  am
 Institut  erwerben.  Hier  ergibt  sich  insofern  eine  Abweichung
 zur  Beteiligungsrichtlinie,  weil  nach  der  Richtlinie  auch  die-
 jenigen  als  „interessierte  Erwerber“  definiert  werden,  die
 ihre  Beteiligung  erhöhen.  Für  die  vorliegende  Änderung  des

 §  2c  KWG  blieb  es  jedoch  bei  dem  bereits  etablierten  Auf-
 bau  des  §  2c  KWG,  der  diesen  Personenkreis  als  „Inhaber
 einer  bedeutenden  Beteiligung“  bezeichnet.  Dieser  Aufbau
 hat  allerdings  zur  Folge,  dass  in  §  2c  KWG  der  Begriff  des
 „Anzeigepflichtigen“  eingeführt  wird,  den  die  Richtlinie
 nicht  kennt,  der  sowohl  den  interessierten  Erwerber  als  auch
 den  Inhaber  einer  bedeutenden  Beteiligung,  der  beabsichtigt,
 seine Beteiligung zu erhöhen, umfasst.

 Die  Gesetzesänderung  wird  dazu  genutzt,  um  in  §  2c  KWG
 durchgängig  klarzustellen,  dass  Absichtsanzeigen  schriftlich
 abzugeben sind.

 Die  durch  die  Beteiligungsrichtlinie  geänderten  Artikel  19
 Abs.  1  der  Bankenrichtlinie  und  Artikel  10  Abs.  3  der  Finanz-
 marktrichtlinie  verlangen  ferner,  dass  auch  diejenigen,  die
 gemeinsam  handeln,  die  entsprechenden  Absichtsanzeigen
 abzugeben  haben.  Dies  findet  sich  in  §  2  c  Abs.  1  Satz  1  und  6
 umgesetzt,  wobei  sich  die  Umsetzung  sprachlich  an  den  da-
 für  bereits  in  §  1  Abs.  9  KWG  eingeführten  Begriff  des  Han-
 delns  „im  Zusammenwirken  mit  anderen  Personen  oder  Un-
 ternehmen“  anlehnt.

 Zu Doppelbuchstabe dd

 Satz  4  entspricht  nicht  den  Vorgaben  der  Beteiligungsricht-
 linie und ist daher zu streichen.

 Zu Doppelbuchstabe hh

 Der  neu  gefasste  Satz  7  dient  der  Umsetzung  des  durch  die
 Beteiligungsrichtlinie  geänderten  Artikels  19  Abs.  2  der
 Bankenrichtlinie  und  des  neu  eingefügten  Artikels  10a  Abs.  1
 der  Finanzmarktrichtlinie,  in  dem  die  zuständigen  Behörden
 verpflichtet  werden,  den  Eingang  der  vollständigen  Anzeige
 umgehend,  spätestens  jedoch  innerhalb  von  zwei  Arbeitsta-
 gen  zu  bestätigen,  wobei  der  Begriff  „Arbeitstag“  durchgän-
 gig  in  §  2c  als  die  Tage  „Montag  bis  Freitag  mit  Ausnahme
 der gesetzlichen Feiertage“ zu verstehen ist.

 Zu Buchstabe b

 §  2c  Abs.  1a  wird  inhaltlich  neu  gefasst  und  regelt  jetzt  den
 Beurteilungszeitraum  für  die  Bundesanstalt.  Diese  Ände-
 rung  geht  auf  den  überarbeiteten  Artikel  19  Abs.  2  der  Ban-
 kenrichtlinie  und  den  durch  die  Beteiligungsrichtlinie  neu
 eingefügten  Artikel  10a  Abs.  1  bis  3  der  Finanzmarktricht-
 linie  zurück,  die  diesen  Zeitraum  zwingend  einführen.  Der
 neu  gefasste  §  2c  Abs.  1a  Satz  1  KWG  sieht  vor,  dass  die  zu-
 ständigen  Behörden  eine  Frist  von  60  Arbeitstagen  (Beurtei-
 lungszeitraum)  haben,  um  den  beabsichtigten  Erwerb  der  be-
 deutenden Beteiligung oder ihre Erhöhung zu beurteilen.

 Wird  eine  Anzeige  nicht  oder  nicht  vollständig  abgegeben,
 wird  der  Beginn  des  Beurteilungszeitraums  erst  gar  nicht
 ausgelöst.  Unvollständig  ist  eine  Anzeige  auch  dann,  wenn
 sie nicht in der gesetzlich vorgeschriebenen Form erfolgt.

 Der  überarbeitete  Artikel  19  Abs.  2  der  Bankenrichtlinie  und
 der  neu  eingefügte  Artikel  10a  Abs.  1  der  Finanzmarktricht-
 linie  verlangen,  dass  in  der  Eingangsbestätigung  der  Tag,  an
 dem  der  Beurteilungszeitraum  endet,  mitzuteilen  ist.  Diese
 Vorgabe  ist  in  §  2c  Abs.  1a  Satz  2  umgesetzt.  Der  Tag,  an
 dem  der  Beurteilungszeitraum  endet,  berechnet  sich  ab  dem
 Datum,  das  auf  der  Eingangsbestätigung  ausgewiesen  ist,  die
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die  Bundesanstalt  spätestens  nach  zwei  Arbeitstagen  nach
 Eingang der vollständigen Anzeige zu übersenden hat.

 Der  neu  gefasste  §  2c  Abs.  1a  Satz  3  und  6  dient  der
 Umsetzung  des  mit  der  Beteiligungsrichtlinie  geänderten
 Artikels  19  Abs.  3  der  Bankenrichtlinie  und  des  neu  einge-
 fügten  Artikels  10a  Abs.  2  der  Finanzmarktrichtlinie.  Da-
 nach  können  die  zuständigen  Behörden  bis  spätestens  am
 50.  Arbeitstag  des  Beurteilungszeitraums  weitere  Informa-
 tionen  anfordern,  die  für  den  Abschluss  der  Beurteilung  not-
 wendig  sind.  Die  Regelung,  dass  der  Beurteilungszeitraum
 für  die  Dauer  vom  Zeitpunkt  der  Anforderung  bis  zum  Ein-
 gang  der  Antwort  bei  der  Bundesanstalt  einmalig  für  längs-
 tens  20  Arbeitstage  gehemmt  werden  kann,  stellt  klar,  dass
 jedes  weitere  Einholen  von  Informationen  zu  keiner  erneu-
 ten Hemmung des Beurteilungszeitraums führt.

 §  2c  Abs.  1a  Satz  4  sieht  vor,  dass  diese  Anforderung  schrift-
 lich  unter  Angabe  der  zusätzlich  benötigten  Informationen
 zu  ergehen  hat,  und  setzt  die  Vorgaben  des  mit  der  Betei-
 ligungsrichtlinie  geänderten  Artikels  19  Abs.  3  der  Banken-
 richtlinie  und  des  neu  eingefügten  Artikels  10a  Abs.  2  der
 Finanzmarktrichtlinie um.

 §  2c  Abs.  1a  Satz  5,  der  vorsieht,  dass  die  Bundesanstalt  den
 Eingang  der  weiteren  Informationen  dem  Anzeigepflichti-
 gen  umgehend,  spätestens  jedoch  innerhalb  von  zwei
 Arbeitstagen  bestätigt,  setzt  die  Vorgaben  des  mit  der  Betei-
 ligungsrichtlinie  geänderten  Artikels  19  Abs.  2  der  Banken-
 richtlinie  und  des  neu  eingefügten  Artikels  10a  Abs.  1  der
 Finanzmarktrichtlinie um.

 §  2c  Abs.  1a  Satz  8  setzt  die  entsprechenden  Vorgaben  der
 Beteiligungsrichtlinie  aus  dem  geänderten  Artikel  19  Abs.  3
 der  Bankenrichtlinie  und  dem  neu  eingefügten  Artikel  10a
 Abs.  2 der Finanzmarktrichtlinie um.

 §  2c  Abs.  1a  Satz  9  Nr.  1  und  2  KWG  regelt  die  Fälle,  in  de-
 nen  die  Dauer  der  Unterbrechung  30  Tage  betragen  darf.  Ins-
 gesamt  kann  der  Beurteilungszeitraum  auf  höchstens  90  Tage
 ausgedehnt  werden.  Dies  ist  dann  der  Fall,  wenn  der  Erwer-
 ber  außerhalb  des  Europäischen  Wirtschaftsraums  ansässig
 ist  oder  nicht  unter  der  Beaufsichtigung  nach  einer  der  im  Ge-
 setzestext  genannten  Richtlinien  steht.  §  2c  Abs.  1a  Satz  9
 Nr.  1  und  2  KWG  setzt  den  durch  die  Beteiligungsrichtlinie
 geänderten  Artikel  19  Abs.  4  Buchstabe  a  und  b  der  Banken-
 richtlinie  sowie  den  neu  eingefügten  Artikel  10a  Abs.  3
 Buchstabe  a  und  b  der  Finanzmarktrichtlinie  um.

 Zu Buchstabe c

 Der  neue  Absatz  1b  bildet  die  fünf  Prüfungskriterien  des
 durch  die  Beteiligungsrichtlinie  neu  eingefügten  Artikels  19a
 Abs.  1  der  Bankenrichtlinie  und  des  Artikels  10b  Abs.  1  der
 Finanzmarktrichtlinie  ab.  Um  unnötige  Eingriffe  in  die
 Struktur  des  bestehenden  Textes  zu  vermeiden,  enthält  der
 Absatz  1b  künftig  sechs  Ziffern.  Inhaltliche  Unterschiede  zu
 den  Prüfungskriterien  der  Richtlinie  sind  hieraus  jedoch
 nicht  abzuleiten.  Inhaltliche  Unterschiede  zur  Beteiligungs-
 richtlinie  ergeben  sich  auch  nicht  aus  §  2c  Abs.  1b  Satz  1  Nr.  1
 letzter  Halbsatz.  Die  Aussage,  die  dort  getroffen  wird,  ist  Teil
 des  Kriteriums  der  Zuverlässigkeit  des  interessierten  Erwer-
 bers  nach  dem  durch  die  Beteiligungsrichtlinie  neu  eingefüg-
 ten  Artikel  19a  Abs.  1  der  Bankenrichtlinie  und  dem  Artikel
 10b  Abs.  1  Buchstabe  a  der  Finanzmarktrichtlinie.

 Zu Doppelbuchstabe aa

 Die  Verkürzung  des  Zeitraums  von  drei  Monaten  auf  60  Tage,
 innerhalb  dessen  die  Bundesanstalt  über  den  Erwerb  bzw.  die
 Erhöhung  zu  befinden  hat,  geht  auf  eine  zwingende  Vorgabe
 aus  dem  mit  der  Beteiligungsrichtlinie  neu  gefassten  Artikel
 19  Abs.  2  der  Bankenrichtlinie  und  dem  neu  eingefügten  Ar-
 tikel  10a  Abs.  1  der  Finanzmarktrichtlinie  zurück.

 Die  Ablehnungsgründe  beruhen  auf  dem  mit  der  Beteili-
 gungsrichtlinie  neu  geschaffenen  Artikel  19a  Abs.  1  Buch-
 stabe  b,  c  und  e  der  Bankenrichtlinie  und  dem  Artikel  10b
 Abs.  1  Buchstabe  b,  c  und  e  der  Finanzmarktrichtlinie.  Der
 neue  Satz  1  Nr.  6  enthält  mit  der  fehlenden  finanziellen  Soli-
 dität  des  Anzeigepflichtigen  einen  weiteren  neuen  Ableh-
 nungsgrund.  Diese  ist  insbesondere  dann  anzunehmen,  wenn
 er  aufgrund  seiner  Kapitalausstattung  oder  Vermögenssitua-
 tion  in  seiner  Rolle  als  Anteilseigner  nicht  den  besonderen
 Anforderungen  gerecht  werden  kann,  die  von  Gesetzes  we-
 gen  an  die  Eigenmittel  und  die  Liquidität  eines  Instituts  zu
 stellen  sind.  Der  Anzeigepflichtige  muss  in  der  Lage  sein,
 insbesondere  in  Krisenfällen  oder  zur  Vermeidung  von  Kri-
 senfällen  mit  Blick  auf  die  tatsächlichen  oder  geplanten  Ge-
 schäfte  des  Unternehmens  und  damit  eingebettet  in  ein
 schlüssiges  Geschäftskonzept  dem  Unternehmen  Eigenmit-
 tel oder Liquidität zur Verfügung zu stellen.

 Wie  sich  aus  Artikel  19a  Abs.  2  der  Beteiligungsrichtlinie  er-
 gibt,  darf  die  Ablehnung  nur  aufgrund  dieser  Kriterien  erfol-
 gen  oder  dann,  wenn  die  vorgelegten  Informationen  unvoll-
 ständig sind.

 An  die  Höhe  der  zu  erwerbenden  Beteiligung  darf  weder
 eine  Vorbedingung  geknüpft  werden  noch  darf  bei  der  Prü-
 fung  des  beabsichtigen  Erwerbs  auf  die  wirtschaftlichen  Be-
 dürfnisse des Marktes abgestellt werden.

 Zu Doppelbuchstabe bb

 §  2c  Abs.  1b  Satz  2  KWG  setzt  die  Vorgaben  aus  dem  durch
 die  Beteiligungsrichtlinie  neu  geschaffenen  Artikel  19a
 Abs.  2  der  Bankenrichtlinie  und  dem  Artikel  10b  Abs.  2  der
 Finanzmarktrichtlinie  um,  wonach  der  beabsichtigte  Erwerb
 dann  untersagt  werden  kann,  wenn  die  vorgelegten  Informa-
 tionen unvollständig sind.

 Der  mit  der  Beteiligungsrichtlinie  neu  gefasste  Artikel  19
 Abs.  5  der  Bankenrichtlinie  und  der  neue  Artikel  10a  Abs.  4
 der  Finanzmarktrichtlinie  sehen  vor,  dass  die  Untersagung
 schriftlich  (unter  Angabe  der  Gründe)  innerhalb  des  Beurtei-
 lungszeitraums  zu  ergehen  hat.  Diese  Vorgaben  sind  in  §  2c
 Abs.  1b  Satz  3  KWG  umgesetzt.  Für  die  Beachtung  des  Be-
 urteilungszeitraums  reicht  es  aus,  wenn  die  schriftliche  Ent-
 scheidung  innerhalb  dieses  Zeitraums  durch  die  Bundesan-
 stalt abgesandt worden ist.

 Satz  5  stellt  klar,  dass,  sollte  es  innerhalb  des  Beurteilungs-
 zeitraums  zu  keiner  Untersagung  kommen,  der  Erwerb  oder
 die  Erhöhung  vollzogen  werden  kann.  Insofern  ändert  sich
 nichts  an  der  bereits  bestehenden  Vorgehensweise  im  Rah-
 men einer Prüfung nach §  2c KWG.

 Zu den Doppelbuchstaben cc und dd

 Es  handelt  sich  um  redaktionelle  Anpassungen,  die  sich  aus
 der Überarbeitung des Absatzes 1b ergeben.
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Zu Buchstabe d

 Der  bisherige  Absatz  1b  stimmt  nicht  mit  den  Vorgaben  der
 Beteiligungsrichtlinie überein und wird daher aufgehoben.

 Zu Buchstabe e

 Zu Doppelbuchstabe aa

 Es  handelt  sich  um  eine  redaktionelle  Änderung;  die  Verwei-
 se innerhalb des §  2c mussten angepasst werden.

 Zu den Doppelbuchstaben bb, dd bis ff

 Bei  den  Änderungen  in  §  2  Abs.  2  KWG  handelt  es  sich  um
 überwiegend  redaktionelle  Anpassungen,  um  das  Verfahren
 der Treuhänderbestellung klarer zu fassen.

 Zu Doppelbuchstabe cc

 Es  handelt  sich  um  eine  redaktionelle  Änderung,  die  durch
 die Umgestaltung des Absatzes 2 bedingt ist.

 Zu Buchstabe f

 Es  handelt  sich  um  eine  redaktionelle  Folgeänderung.  Die
 Zusammenarbeit  der  Aufsichtsbehörden  findet  sich  auf-
 grund  der  Sachnähe  nunmehr  in  §  8  Abs.  3  KWG  geregelt.
 Der bisherige §  2c Abs. 3 KWG ist daher zu streichen.

 Zu den Buchstaben g und h

 Es  handelt  sich  um  eine  redaktionelle  Folgeänderung,  die
 sich durch den Wegfall des bisherigen Absatzes 3 ergibt.

 Zu Nummer 4  (§  8 Abs. 3)

 Die  Vorgaben  des  mit  der  Beteiligungsrichtlinie  eingefügten
 Artikels  19b  Abs.  1  der  Bankenrichtlinie  und  des  neu  gefass-
 ten  Artikels  10  Abs.  4  der  Finanzmarktrichtlinie  besagen,
 dass  die  jeweils  zuständigen  Behörden  bei  der  Beurteilung
 zusammenarbeiten,  wenn  es  sich  bei  dem  interessierten  Er-
 werber  um  eine  der  in  Artikel  19b  Abs.  1  Buchstabe  a  bis  c
 der  Bankenrichtlinie  bzw.  Artikel  10  Abs.  4  Buchstabe  a  bis  c
 der  Finanzmarktrichtlinie  genannten  Unternehmen  handelt.
 Diese  Vorgaben  werden  wegen  des  Sachzusammenhangs  in
 dem neu gefassten §  8 Abs. 3 Satz 2 KWG umgesetzt.

 Zu Nummer 5  (§  8b Abs. 3)

 Durch  die  vorgeschlagene  Änderung  wird  Artikel  2  Nr.  17
 der  Richtlinie  98/78/EG  vom  16.  Dezember  2007  in  Verbin-
 dung  mit  Artikel  3  Abs.  3  Unterabsatz  1,  Abs.  4,  5,  6  Unter-
 absatz  3,  Artikel  5  Abs.  4  Unterabsatz  1  und  2,  Artikel  6
 Abs.  2  Unterabsatz  5,  Abs.  5  Unterabsatz  3,  Artikel  7  Abs.  2
 Unterabsatz  1,  Artikel  8  Abs.  2  Unterabsatz  2,  Artikel  10
 Abs.  3,  Artikel  11  Abs.  1  Unterabsatz  1  Buchstabe  e  Unter-
 absatz  2,  Artikel  18  Abs.  1  Satz  3,  Abs.  3  Satz  2,  Anhang  I
 vor  Teil  I  Abs.  2  und  3,  Teil  I  Nr.  1  Abs.  2,  Nr.  2  Abs.  1,
 Anhang  II  Abs.  1  der  Richtlinie  98/78/EG  vom  16.  Dezem-
 ber  2007  korrekt  umgesetzt.  Durch  die  Änderung  wird  das
 Defizit  behoben,  dass  die  Richtlinienvorgaben  hinsichtlich
 der  Beteiligungspflichten  nicht  korrekt  umgesetzt  worden
 sind.

 Zu Nummer 6  (§  24)

 Es  handelt  sich  um  eine  redaktionelle  Anpassung,  die  sich
 aus  der  Absenkung  der  Schwelle  von  33  auf  30  vom  Hundert
 ergibt.

 Zu Nummer 7  (§  31)

 Die  Befreiungsmöglichkeiten  des  Absatzes  3,  die  bisher  aus-
 schließlich  die  Konsolidierungspflichten  des  §  10a  Abs.  6
 bis  12,  des  §  12a  Abs.  1  sowie  des  §  13b  Abs.  3  und  4  KWG
 umfassten,  wurden  um  §  25  Abs.  2  KWG  erweitert.  Ist  ein
 nachgeordnetes  Unternehmen  im  Sinne  von  §  10a  Abs.  1
 bis  5  KWG  für  die  Aufsicht  auf  zusammengefasster  Basis
 ohne  oder  von  untergeordneter  Bedeutung,  kann  das  über-
 geordnete  Unternehmen  auch  davon  absehen,  dieses  in  den
 zusammengefassten  Monatsausweis  nach  §  25  Abs.  2  KWG
 einzubeziehen,  wenn  es  entweder  unter  die  Bagatellregelung
 des  Satzes  1  fällt,  jedoch  nur  solange  die  Bundesanstalt  keine
 Anordnung  nach  Satz  3  trifft,  oder  die  Bundesanstalt  dem
 Antrag nach Satz 4 stattgegeben hat.

 Durch  §  24  Abs.  4  der  Anzeigenverordnung  werden  die  Ein-
 zel-  und  die  Sammelanzeigen  des  Satzes  2  konkretisiert,  so
 dass  es  auf  der  Ebene  des  KWG  keiner  näheren  Bestimmun-
 gen zum Verfahren der Sammelanzeige bedarf.

 Die  Pflicht  zur  Erstattung  einer  Einzelanzeige  knüpft  nicht
 mehr  an  den  Erwerb  der  Beteiligung,  sondern  an  die  Absicht
 des  übergeordneten  Unternehmens  an,  für  ein  nachgeordne-
 tes  Unternehmen  nach  §  10a  Abs.  1  bis  4  KWG  die  Befrei-
 ungsmöglichkeit  des  Satzes  1  bei  Vorliegen  der  Befreiungs-
 voraussetzungen  in  Anspruch  zu  nehmen.  Die  Bundesanstalt
 und  die  Bundesbank  sind  von  dieser  Absicht  unverzüglich
 und  damit  ohne  schuldhaftes  Zögern  in  Kenntnis  zu  setzen.
 Durch  diese  Änderung  wird  erreicht,  dass  die  Bundesanstalt
 nicht  nur  im  Fall  des  Erwerbs  eines  nachgeordneten  Unter-
 nehmens,  sondern  in  allen  Fällen,  in  denen  eine  Befreiung
 nach  Satz  1  in  Betracht  kommt,  mit  einer  Einzelanzeige  un-
 verzüglich  über  deren  Inanspruchnahme  informiert  wird
 (z.  B.  ein  nachgeordnetes  Unternehmen  nach  §  10a  Abs.  1
 bis  4  KWG  erfüllt  nunmehr  die  Befreiungsvoraussetzungen
 nach  Satz  1  oder  ein  bestehendes  Tochterunternehmen  wird
 durch  Änderung  seiner  Unternehmenstätigkeit  zu  einem
 nachgeordneten  Unternehmen  nach  §  10a  Abs.  1  bis  4
 KWG).  Damit  wird  auch  klargestellt,  dass  der  Freistel-
 lungstatbestand  nicht  nur  für  neu  erworbene  nachgeordnete
 Unternehmen  zur  Anwendung  kommt.  Von  den  Änderungen
 unberührt  bleibt  das  Recht  des  übergeordneten  Unterneh-
 mens,  ohne  Zustimmung  der  Bundesanstalt  die  Befreiung
 nach  Satz  1  in  Anspruch  zu  nehmen,  solange  diese  keine  An-
 ordnung  nach  Satz  3  trifft.  Das  übergeordnete  Unternehmen
 kann  folglich  seine  Absicht  zur  Inanspruchnahme  der  Be-
 freiungsmöglichkeit nach Satz 1 unmittelbar umsetzen.

 Bei  der  Änderung  in  §  31  Abs.  4  handelt  es  sich  um  eine
 nachträgliche  1:1-Umsetzung  von  Artikel  22  ff.  der  Richt-
 linie  2006/49/EG  des  Europäischen  Parlaments  und  des
 Rates  vom  14.  Juni  2006  (Kapitaladäquanzrichtlinie).  Die
 bisherige  Fassung  des  §  31  Abs.  4  geht  über  die  in  anderen
 Mitgliedstaaten  maßgeblichen  Anforderungen  an  eine  Aus-
 nahme  hinaus.  Eine  Aufrechterhaltung  der  Bestimmung  in
 der  bisherigen  Form  würde  zu  Wettbewerbsnachteilen  deut-
 scher  Institute  und  Instituts-  bzw.  Finanzholdinggruppen
 führen.  Die  Bestimmung  hat  in  der  praktischen  Anwendung
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bereits  zu  Problemen  geführt.  Die  nunmehr  erfolgte  Anpas-
 sung  an  europarechtliche  Vorgaben  gewährleistet  gleiche
 Wettbewerbsbedingungen  für  deutsche  Instituts-  und  Fi-
 nanzholdinggruppen  und  solche  aus  anderen  Mitgliedstaaten
 auf dem europäischen Markt.

 Zu Nummer 8  (§  33 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3)

 Es  handelt  sich  um  eine  redaktionelle  Folgeänderung,  die
 sich  durch  das  Streichen  des  bisherigen  §  2c  Abs.  1a  Satz  1
 Nr. 1 Teilsatz 2 ergibt.

 Zu Nummer 9  (§  44b Abs. 2)

 Es  handelt  sich  um  eine  redaktionelle  Folgeänderung,  mit
 der der Verweis an den neuen §  2c angepasst wird.

 Zu Nummer 10  (§  49)

 Es  handelt  sich  um  redaktionelle  Folgeänderungen,  mit
 denen  der  Verweis  an  den  neuen  §  2c  angepasst  und  vervoll-
 ständigt  wird.  Die  Aufnahme  des  §  2c  Abs.  4  erfolgt  im
 Gleichlauf  zur  entsprechenden  Vorschrift  des  Versicherungs-
 aufsichtsgesetzes.

 Zu Nummer 11  (§  53b Abs. 3)

 Auch  ausländische  Institute  haben  bei  einem  Tätigwerden
 über  Zweigniederlassungen  im  Inland  ein  legitimes  Interesse
 daran,  die  entsprechenden  Daten  von  ihren  deutschen  Kun-
 den  abfragen  zu  können.  Denn  das  so  generierte  Geschäft  ist
 ebenfalls  in  ein  Risikomanagement  einzubeziehen,  das  der
 Bankenrichtlinie  bzw.  Basel  II  genügt.  Hierzu  sind  die  Erhe-
 bung,  Verwendung  und  Übermittlung  entsprechender  perso-
 nenbezogener  Daten  von  Kunden  unabdingbare  Vorausset-
 zung.  Der  Änderungsbefehl  bezieht  sich  auf  §  53b  Abs.  3  in
 der  Fassung  des  demnächst  in  Kraft  tretenden  Gesetzes  zur
 Ergänzung  der  Bekämpfung  der  Geldwäsche  und  der  Terro-
 rismusbekämpfung (Bundestagsdrucksache 16/9038).

 Zu Nummer 12  (§  53e Abs. 1)

 Es  handelt  sich  um  eine  redaktionelle  Folgeänderung,  die
 sich  durch  das  Streichen  der  Nummer  8  in  §  53e  Abs.  1
 KWG  ergibt.  Die  Beteiligungsrichtlinie  sieht  im  Übrigen
 keine entsprechende Meldepflicht vor.

 Zu Nummer 13  (§  56 Abs. 2)

 Es  handelt  sich  um  redaktionelle  Folgeänderungen,  mit  de-
 nen die Verweise an den neuen §  2c angepasst werden.

 Zu Nummer 14  (§  64j)

 Die  Änderung  dient  der  Umsetzung  des  Artikels  8  Abs.  2  der
 Beteiligungsrichtlinie.

 Zu Artikel 2  (Änderung des Versicherungs-
 aufsichtsgesetzes – VAG)

 Zu Nummer 1  (Inhaltsübersicht)

 Die  Ergänzung  der  Übersicht  zu  §  111f  ist  aufgrund  des  neu
 eingefügten Absatzes 5 erforderlich.

 Zu Nummer 2  (§  7a)

 Zu Buchstabe a

 Der  neu  gefasste  Satz  4  dient  der  Umsetzung  von  Artikel  1
 der  Beteiligungsrichtlinie,  der  Artikel  1  Buchstabe  g  Abs.  2
 der  Richtlinie  92/49/EWG  ändert,  der  Umsetzung  von  Arti-
 kel  2  der  Beteiligungsrichtlinie,  mit  dem  Artikel  1j  Abs.  2
 der  Richtlinie  2002/83/EWG  geändert  wird,  und  der  Umset-
 zung  von  Artikel  4  der  Beteiligungsrichtlinie,  der  Artikel  2
 Abs.  2 Unterabsatz 3 der Richtlinie 2005/68/EG ändert.

 Zu Buchstabe b

 Der  neu  eingefügte  Satz  5  dient  der  Umsetzung  von  Artikel  1
 der  Beteiligungsrichtlinie,  der  Artikel  1  Buchstabe  g  Abs.  2
 der  Richtlinie  92/49/EWG  ändert,  der  Umsetzung  von  Arti-
 kel  2  der  Beteiligungsrichtlinie,  mit  dem  Artikel  1j  Abs.  2  der
 Richtlinie  2002/83/EWG  geändert  wird,  und  der  Umsetzung
 von  Artikel  4  der  Beteiligungsrichtlinie,  der  Artikel  2  Abs.  2
 Unterabsatz  3  der  Richtlinie  2005/68/EG  ändert.  Satz  5  wird
 notwendig,  weil  es  sich  bei  der  Ausnahme  um  keinen  der
 Fälle  handelt,  auf  die  in  dem  neu  gefassten  Satz  4  verwiesen
 wird.

 Zu Nummer 3  (§12c)

 Es  handelt  sich  um  die  Beseitigung  eines  Redaktionsverse-
 hens.  Bei  der  Änderung  des  VAG  durch  Artikel  7  Nr.  8  des
 Gesetzes  zur  Reform  des  Versicherungsvertragsrechts
 (BGBl.  I  2007  S.  2669)  wurde  in  §  12c  Abs.  1  versehentlich
 eine  Nummer  5  eingefügt,  obwohl  diese  bereits  vorhanden
 war.

 Zu Nummer 4  (§  54b)

 Nach  dem  geltenden  Recht  sind  zusätzliche  Deckungsrück-
 stellungen  für  garantierte  Mindestleistungen  bei  fonds-  oder
 indexgebundenen  Lebensversicherungen  durch  Kapitalan-
 lagen  zu  bedecken,  die  im  allgemeinen  Sicherungsvermögen
 zu  führen  sind  und  für  die  die  allgemeinen  Kapitalanlagevor-
 schriften  des  §  54  VAG  und  der  Anlageverordnung  gelten.
 Dies  ist  angemessen,  wenn  eine  Bewertung  der  Mindestleis-
 tung  unabhängig  von  der  zu  Grunde  liegenden  Kapitalanlage
 erfolgt.  Eine  von  der  zu  Grunde  liegenden  Kapitalanlage  ab-
 hängige  Bewertung,  wie  sie  nun  in  §  65  Abs.  1  Nr.  5  für  der-
 artige  Versicherungen  vorgesehen  ist,  erfordert  eine  den  kon-
 kreten  Verträgen  angepasste  Kapitalanlage,  für  welche  feste
 Mischungs-  und  Streuungsgrenzen,  wie  sie  die  Anlagever-
 ordnung  vorschreibt,  nicht  als  sinnvoll  erscheinen.  Daher
 wird  die  Geltung  des  §  54  VAG  und  der  Anlageverordnung
 in  Satz  2  für  diese  Kapitalanlagen  ausgeschlossen.  Wegen
 des  besonderen  Charakters  dieser  Kapitalanlagen  ist  eine
 Trennung  von  den  anderen  Kapitalanlagen  des  Unterneh-
 mens  erforderlich;  dies  wird  durch  die  Einrichtung  einer  ge-
 sonderten  Abteilung  des  Sicherungsvermögens  erreicht
 („Garantieanlagestock“).

 Neben  herkömmlichen  Kapitalanlagen  können  bestimmte
 derivative  Finanzinstrumente  unter  bestimmten  Marktgege-
 benheiten  zur  Bedeckung  der  genannten  Rückstellungen
 sinnvoll  erscheinen.  Daher  werden  sie  in  Satz  3  ausdrücklich
 zugelassen.  Die  geltenden  aufsichtsrechtlichen  Anforderun-
 gen  des  Rundschreibens  3/2000  des  damaligen  Bundesauf-
 sichtsamts  für  das  Versicherungswesen  an  die  Abwicklung
 und  das  Risikomanagement  von  derivativen  Finanzinstru-
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menten  sind  auch  im  Garantieanlagestock  zu  beachten.  Dar-
 über  hinaus  ist  es  nach  wie  vor  nicht  möglich,  freistehende
 derivative  Finanzinstrumente  zur  Bedeckung  des  allgemei-
 nen gebundenen Vermögens einzusetzen.

 Ein  Konzentrationsrisiko  ist  soweit  wie  möglich  zu  vermei-
 den;  dies  wird  durch  Satz  4  als  qualitative  Streuungsvor-
 schrift vorgesehen.

 Zu Nummer 5  (§  65)

 Nach  Artikel  20  Abs.  1  Teil  B  Buchstabe  c  der  Richtlinie
 2002/83/EG  können  die  nationalen  Rechtsvorschriften  Aus-
 nahmen  u.  a.  für  fondsgebundene  Versicherungen  von  der
 Anwendung  des  allgemeinen  Höchstrechnungszinses  vorse-
 hen.  Hiervon  wurde  bislang  lediglich  hinsichtlich  der  fonds-
 gebundenen  Versicherungen  ohne  garantierte  Mindestleis-
 tungen  Gebrauch  gemacht.  Dies  führte  dazu,  dass  die  De-
 ckungsrückstellungen  für  Produkte  mit  lediglich  endfälligen
 Garantien  Sicherheiten  in  der  gleichen  Größenordnung  ent-
 hielten  wie  Produkte  mit  Garantien  während  der  Vertrags-
 laufzeit.  Dies  hat  sich  für  die  Markteinführung  neuartiger
 Produkte  durch  deutsche  Lebensversicherer  als  hinderlich  er-
 wiesen.

 Für  diese  Produkte  kann  der  Rechnungszins  nun  auch  indi-
 rekt  und  vertragsspezifisch  angepasst  an  die  Marktverhält-
 nisse  bestimmt  werden.  Die  direkte  Bestimmung  soll  aber
 auch  weiter  grundsätzlich  möglich  bleiben.  Die  Einzelheiten
 enthält die Deckungsrückstellungsverordnung.

 Zu Nummer 6  (§  66)

 Durch  die  Änderung  in  Satz  1  wird  klargestellt,  dass  für  die
 nach  §  54b  zwingend  zu  bildenden  Anlagestöcke  (vgl.
 Artikel  2  Nr.  4)  keine  Genehmigung  erforderlich  ist.  Die  für
 das  Sicherungsvermögen  geltenden  Vorschriften  sind  so-
 wohl  auf  die  zwingend  zu  bildenden  als  auch  auf  die  einer
 Genehmigung  bedürfenden  Abteilungen  anzuwenden.  Dies
 verdeutlicht die redaktionelle Änderung des Satzes 2.

 Zu Nummer 7  (§  80)

 Mit  der  Einfügung  des  Absatzes  wird  ein  Redaktionsverse-
 hen  beseitigt,  das  bei  der  Umsetzung  der  EU-Vermittlerricht-
 linie  in  deutsches  Recht  (Gesetz  zur  Neuregelung  des  Versi-
 cherungsvermittlerrechts  vom  19.  Dezember  2006,  BGBl.  I
 S.  3232)  aufgetreten  ist.  Durch  die  neue  Regelung  wird  klar-
 gestellt,  dass  deutsche  Versicherer  mit  Vermittlern  aus  ande-
 ren  Mitglieds-  oder  Vertragsstaaten  nur  zusammenarbeiten
 dürfen,  wenn  die  Vermittler  nach  dem  Recht  ihres  Herkunfts-
 staates  zur  Versicherungsvermittlung  befugt  sind  und  die
 Unterrichtung  der  zuständigen  Stellen  über  die  Auslands-
 tätigkeit  gemäß  den  Vorgaben  der  EU-Vermittlerrichtlinie
 erfolgt ist.

 Zu Nummer 8  (§  83)

 Es  handelt  sich  um  redaktionelle  Folgeänderungen  aufgrund
 der Neufassung des §  104 VAG.

 Zu Nummer 9  (§  89a)

 Es  handelt  sich  um  redaktionelle  Folgeänderungen  aufgrund
 der Neufassung des §  104 VAG.

 Zu Nummer 10  (§  104)

 Zu Buchstabe a

 §  104  Abs.  1  VAG  wird  im  Hinblick  auf  den  durch  die  Betei-
 ligungsrichtlinie  geänderten  Artikel  15  Abs.  1  der  Richt-
 linien  92/49/EWG  und  2002/83/EG  sowie  den  geänderten
 Artikel  19  Abs.  1  der  Richtlinie  2005/68/EG  angepasst.  In
 §  104  Satz  1  VAG  wird  die  Definition  „interessierter  Erwer-
 ber“  für  diejenigen  natürlichen  Personen  oder  Unternehmen
 (der  Unternehmensbegriff  erfasst  nicht  nur  juristische  Perso-
 nen,  sondern  auch  Personenhandelsgesellschaften  und
 BGB-Gesellschaften)  eingeführt,  die  allein  oder  im  Zusam-
 menwirken  eine  bedeutende  Beteiligung  am  Versicherungs-
 unternehmen  erwerben.  Hier  ergibt  sich  insofern  eine  Ab-
 weichung  zur  Beteiligungsrichtlinie,  weil  nach  der  Richt-
 linie  auch  diejenigen  als  „interessierte  Erwerber“  definiert
 werden,  die  ihre  Beteiligung  erhöhen.  Für  die  vorliegende
 Änderung  des  §  104  VAG  blieb  es  jedoch  bei  dem  bereits
 etablierten  Aufbau  des  §  104  VAG,  der  diesen  Personenkreis
 als  „Inhaber  einer  bedeutenden  Beteiligung“  bezeichnet.
 Dieser  Aufbau  hat  allerdings  zur  Folge,  dass  in  §  104  VAG
 der  Begriff  des  „Anzeigepflichtigen“  eingeführt  wird,  den
 die  Richtlinie  nicht  kennt,  der  sowohl  den  interessierten  Er-
 werber  als  auch  den  Inhaber  einer  bedeutenden  Beteiligung,
 der beabsichtigt, seine Beteiligung zu erhöhen, umfasst.

 §  104  VAG  stellt  durchgängig  klar,  dass  Absichtsanzeigen
 schriftlich abzugeben sind.

 Die  oben  genannten  geänderten  Artikel  verlangen  ferner,
 dass  auch  diejenigen,  die  gemeinsam  handeln,  die  Absichts-
 anzeigen  abzugeben  haben.  Dies  ist  in  §  104  Abs.  1  Satz  1
 und  6  VAG  umgesetzt,  wobei  sich  die  Umsetzung  sprachlich
 an  den  dafür  bereits  in  §  7a  Abs.  2  Satz  3  VAG  eingeführten
 Begriff  des  Handelns  „im  Zusammenwirken  mit  anderen
 Personen oder Unternehmen“ anlehnt.

 Der  neu  eingefügte  Satz  7  in  §  104  VAG  dient  der  Umset-
 zung  des  durch  die  Beteiligungsrichtlinie  überarbeiteten  Ar-
 tikels  15a  Abs.  1  der  Richtlinien  92/49/EWG  und  2002/83/
 EG  sowie  des  Artikels  19  Abs.  2  der  Richtlinie  2005/68/EG,
 in  denen  die  zuständigen  Behörden  verpflichtet  werden,  den
 Eingang  der  vollständigen  Anzeige  umgehend,  spätestens  je-
 doch  innerhalb  von  zwei  Arbeitstagen  zu  bestätigen,  wobei
 der  Begriff  „Arbeitstag“  durchgängig  in  §  104  als  die  Tage
 „Montag  bis  Freitag  mit  Ausnahme  der  gesetzlichen  Feier-
 tage“ zu verstehen ist.

 Zu Buchstabe b

 Inhaltlich  neu  gefasst  wird  §  104  Abs.  1a  VAG,  der  den  Be-
 urteilungszeitraum  für  die  Aufsichtsbehörde  gesetzgeberisch
 regelt.  Diese  Änderung  geht  auf  den  durch  die  Beteiligungs-
 richtlinie  überarbeiteten  Artikel  15a  Abs.  1  der  Richtlinien
 92/49/EWG  und  2002/83/EG  sowie  den  Artikel  19  Abs.  2
 der  Richtlinie  2005/68/EG  zurück,  die  diesen  Zeitraum
 zwingend  einführen.  Der  neu  gefasste  §  104  Abs.  1a  Satz  1
 VAG  sieht  vor,  dass  die  zuständigen  Behörden  eine  Frist  von
 60  Arbeitstagen  (Beurteilungszeitraum)  haben,  um  den  be-
 absichtigten  Erwerb  der  bedeutenden  Beteiligung  oder  ihre
 Erhöhung  zu  beurteilen.  Wird  eine  Anzeige  nicht  abgegeben,
 wird  der  Beginn  des  Beurteilungszeitraums  erst  gar  nicht
 ausgelöst.  Die  vorgenannten  geänderten  Richtliniennormen
 verlangen,  dass  in  der  Eingangsbestätigung  der  Zeitpunkt,  an
 dem der Beurteilungszeitraum endet, mitzuteilen ist.
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§  104  Abs.  1a  Satz  3  und  4  VAG  dient  der  Umsetzung  der
 Vorgaben  aus  dem  durch  die  Beteiligungsrichtlinie  neu  ein-
 gefügten  Artikel  15a  Abs.  2  der  Richtlinien  92/49/EWG  und
 2002/83/EG  sowie  dem  geänderten  Artikel  19  Abs.  3  der
 Richtlinie  2005/68/EG.  Danach  können  die  zuständigen  Be-
 hörden  bis  spätestens  am  50.  Arbeitstag  des  Beurteilungs-
 zeitraums  weitere  Informationen  anfordern,  die  für  den  Ab-
 schluss  der  Beurteilung  notwendig  sind.  Die  Entscheidung,
 dass  der  Beurteilungszeitraum  für  die  Dauer  vom  Zeitpunkt
 der  Anforderung  bis  zum  Eingang  der  Antwort  bei  der  Bun-
 desanstalt  einmalig  für  längstens  20  Arbeitstage  gehemmt
 werden  kann,  geht  ebenfalls  auf  die  durch  die  Beteiligungs-
 richtlinie  geänderten  Richtliniennormen  zurück,  die  klarstel-
 len,  dass  jedes  weitere  Einholen  von  Informationen  zu  keiner
 erneuten Hemmung des Beurteilungszeitraums führt.

 §  104  Abs.  1a  Satz  4  VAG  sieht  vor,  dass  diese  Anforderung
 schriftlich  unter  Angabe  der  zusätzlich  benötigten  Informa-
 tionen  zu  ergehen  hat,  und  setzt  damit  die  Vorgaben  des
 durch  die  Beteiligungsrichtlinie  neu  eingefügten  Artikels  15a
 Abs.  2  der  Richtlinien  92/49/EWG  und  2002/83/EG  sowie
 des  geänderten  Artikels  19  Abs.  3  der  Richtlinie  2005/68/EG
 um.

 §  104  Abs.  1a  Satz  5  VAG,  der  vorsieht,  dass  die  Aufsichts-
 behörde  den  Eingang  der  weiteren  Informationen  dem  An-
 zeigepflichtigen  umgehend,  spätestens  jedoch  innerhalb  von
 zwei  Arbeitstagen  bestätigt,  setzt  die  Vorgaben  des  durch  die
 Beteiligungsrichtlinie  neu  eingefügten  Artikels  15a  Abs.  1
 der  Richtlinien  92/49/EWG  und  2002/83/EG  sowie  des  ge-
 änderten Artikels 19 Abs. 2 der Richtlinie 2005/68/EG um.

 §  104  Abs.  1a  Satz  6  VAG  setzt  die  entsprechenden  Vorga-
 ben  des  durch  die  Beteiligungsrichtlinie  neu  eingefügten
 Artikels  15a  Abs.  2  der  Richtlinien  92/49/EWG  und  2002/
 83/EG  sowie  des  geänderten  Artikels  19  Abs.  3  der  Richtli-
 nie  2005/68/EG  um.  §  104  Abs.  1a  Satz  8  Nr.  1  und  2  VAG
 regelt  die  Fälle,  in  denen  die  Dauer  der  Unterbrechung
 30  Tage  betragen  darf.  Insgesamt  kann  der  Beurteilungszeit-
 raum  auf  höchstens  90  Arbeitstage  ausgedehnt  werden.  Dies
 ist  dann  der  Fall,  wenn  der  Erwerber  außerhalb  des  Europäi-
 schen  Wirtschaftsraums  ansässig  ist  oder  nicht  unter  Beauf-
 sichtigung  nach  einer  der  im  Gesetzestext  genannten  Richt-
 linien  steht.  §  104  Abs.  1a  Satz  9  Nr.  1  und  2  VAG  setzt  den
 neu  eingefügten  Artikel  15a  Abs.  3  Buchstabe  a  und  b  der
 Richtlinien  92/49/EWG  und  2002/83/EG  sowie  des  geänder-
 ten  Artikels  19  Abs.  4  Buchstabe  a  und  b  der  Richtlinie  2005/
 68/EG um.

 Zu Buchstabe c

 Absatz  1b  wird  im  Hinblick  auf  die  Vorgaben  der  Beteili-
 gungsrichtlinie  neu  gefasst.  Das  Untersagungsverfahren  ist
 nunmehr  nicht  mehr  in  Absatz  1a,  sondern  künftig  in  Ab-
 satz  1b  geregelt.  Anders  als  der  vormalige  §  104  Abs.  1a
 Satz  1  Nr.  1  VAG  verwendet  der  an  dessen  Stelle  getretene
 §  104  Abs.  1b  Satz  1  Nr.  1  VAG  nun  den  Begriff  „Anzeige-
 pflichtige“.  Dies  stellt  eine  sprachliche  Anpassung  an  §  2c
 KWG  dar.  Die  Anforderung,  dass  der  Erwerber  der  bedeu-
 tenden  Beteiligung  über  geeignete  und  ausreichende  Mittel
 zur  Umsetzung  seiner  geschäftlichen  Pläne  verfügen  muss,
 wird  gestrichen.  Diese  Anforderung  wird  künftig  über  §  104
 Abs.  1b  Nr.  6  VAG  abgedeckt.  Die  Streichung  erfolgt  aus
 Klarstellungsgründen,  um  hierdurch  die  nötige  Trennschärfe
 zwischen  den  Nummern  1  und  6  zu  erreichen.  Durch  das  Er-

 fordernis,  dass  der  Erwerber  über  angemessene  geschäftli-
 che Pläne verfügen muss, wird dies zusätzlich verdeutlicht.

 Die  Beteiligungsrichtlinie  normiert  einen  abschließenden
 Katalog  von  Gründen,  auf  die  eine  Untersagung  des  Erwerbs
 oder  eine  Erhöhung  gestützt  werden  kann.  Aufgrund  der
 Richtlinie  werden  neue  mögliche  Untersagungsgründe,  auf
 die  sich  die  Aufsichtsbehörde  stützen  kann,  in  Absatz  1b
 Nr.  4  bis  6  normiert.  Sie  finden  ihre  Grundlage  in  Artikel  15b
 Abs.  1  Buchstabe  b,  c  und  e  der  Richtlinien  92/49/EWG  und
 2002/83/EG  sowie  in  Artikel  19a  Abs.  1  Buchstabe  b,  c
 und  e  der  Richtlinie  2005/68/EG,  die  durch  die  Beteili-
 gungsrichtlinie  eingefügt  werden.  Nunmehr  kann  der  Erwerb
 auch  dann  untersagt  werden,  wenn  Tatsachen  die  Annahmen
 rechtfertigen,  dass  im  Zusammenhang  mit  dem  Erwerb  oder
 der  Erhöhung  Geldwäsche  oder  Terrorismusfinanzierung  im
 Sinne  des  Artikels  1  der  Richtlinie  2005/60/EG  stattfinden,
 stattgefunden  haben  oder  diese  Straftaten  versucht  wurden
 bzw.  der  Erwerb  das  Risiko  eines  solchen  Verhaltens  erhöhen
 könnte.

 Ein  weiterer  neuer  Ablehnungsgrund  ist  die  fehlende  finan-
 zielle  Solidität  des  Anzeigepflichtigen.  Diese  ist  insbesonde-
 re  dann  anzunehmen,  wenn  er  aufgrund  seiner  Kapitalaus-
 stattung  oder  Vermögenssituation  in  seiner  Rolle  als  Anteils-
 eigner  nicht  den  besonderen  Anforderungen  gerecht  werden
 kann,  die  von  Gesetzes  wegen  an  die  Eigenmittel  und  die
 Liquidität  eines  Versicherungsunternehmens  zu  stellen  sind.
 Der  Anzeigepflichtige  muss  in  der  Lage  sein,  insbesondere
 in  Krisenfällen  oder  zur  Vermeidung  von  Krisenfällen  mit
 Blick  auf  die  tatsächlichen  oder  geplanten  Geschäfte  des  Un-
 ternehmens  und  damit  eingebettet  in  ein  schlüssiges  Ge-
 schäftskonzept  dem  Unternehmen  Eigenmittel  oder  Liquidi-
 tät zur Verfügung zu stellen.

 Absatz  1b  Nr.  2  erfährt  durch  Artikel  15b  Abs.  1  Buchstabe  d
 der  Richtlinien  92/49/EWG  und  2002/83/EG  und  Artikel  19a
 Abs.  1  Buchstabe  d  der  Richtlinie  2005/68/EG  eine  Erweite-
 rung.

 An  die  Höhe  der  zu  erwerbenden  Beteiligung  darf  weder
 eine  Vorbedingung  geknüpft  werden,  noch  darf  bei  der  Prü-
 fung  des  beabsichtigten  Erwerbs  auf  die  wirtschaftlichen  Be-
 dürfnisse des Marktes abgestellt werden.

 §  104  Abs.  1b  Satz  2  VAG  setzt  die  Vorgabe  aus  dem  mit  der
 Beteiligungsrichtlinie  neu  eingefügten  Artikel  15b  Abs.  2  der
 Richtlinien  92/49/EWG  und  2002/83/EG  und  dem  Artikel  19a
 Abs.  2  der  Richtlinie  2005/68/EG  um,  dass  der  beabsichtigte
 Erwerb  dann  untersagt  werden  kann,  wenn  die  vorgelegten
 Informationen  unvollständig  sind.

 Der  mit  der  Beteiligungsrichtlinie  neu  eingefügte  Artikel  15a
 Abs.  4  der  Richtlinien  92/49/EWG  und  2002/83/EG  sowie
 Artikel  19  Abs.  5  der  Richtlinie  2005/68/EG  sehen  vor,  dass
 die  Untersagung  schriftlich  (unter  Angabe  der  Gründe)  in-
 nerhalb  des  Beurteilungszeitraums  zu  ergehen  hat.  Diese
 Vorgaben  finden  sich  in  §  104  Abs.  1b  Satz  3  VAG  umge-
 setzt.  Für  die  Beachtung  des  Beurteilungszeitraums  reicht  es
 aus,  wenn  die  schriftliche  Entscheidung  innerhalb  dieses
 Zeitraums  durch  die  Aufsichtsbehörde  abgesandt  worden  ist.
 Satz  4  stellt  klar,  dass,  sollte  es  innerhalb  des  Beurteilungs-
 zeitraums  zu  keiner  Untersagung  kommen,  der  Erwerb  oder
 die  Erhöhung  vollzogen  werden  kann.  Insofern  ändert  sich
 nichts  an  der  bereits  bestehenden  Vorgehensweise  im  Rah-
 men  einer  Prüfung  nach  §  104  VAG.
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§  104  Abs.  1b  Satz  5  und  6  VAG  übernimmt  die  Regelungen
 des  vormaligen  §  104  Abs.  1a  Satz  2  und  3  VAG.  Der  Wort-
 laut  wird  insoweit  neu  gefasst,  als  neben  den  Erwerb  nun
 ausdrücklich  die  Erhöhung  der  Beteiligung  tritt.  Dies  erfolgt
 aus Klarstellungsgründen.

 Zu Buchstabe d

 Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen.

 Zu Buchstabe e

 Die  Vorschrift  wird  aufgrund  des  neu  eingeführten  §  111f
 VAG gestrichen.

 Zu Buchstabe f

 §  104  Abs.  3  Satz  1  VAG  legt  fest,  dass  die  Anzeige  schrift-
 lich  zu  erfolgen  hat.  Dies  beruht  auf  dem  durch  die  Betei-
 ligungsrichtlinien  geänderten  Artikel  15  Abs.  2  der  Richt-
 linien  92/49/EWG  und  2002/83/EG  sowie  dem  Artikel  21
 Abs. 2 der Richtlinie 2005/68/EG.

 Zu Buchstabe g

 Hiermit  werden  der  durch  die  Beteiligungsrichtlinie  neu  ein-
 gefügte  Artikel  15b  Abs.  4  der  Richtlinien  92/49/EWG  und
 2002/83/EG  sowie  Artikel  19a  Abs.  4  der  Richtlinie  2005/
 68/EG  umgesetzt.  Die  Richtlinie  fordert  eine  abschließende,
 verbindliche  Festlegung  der  vom  interessierten  Erwerber
 beizubringenden  Informationen.  In  der  Versicherungsauf-
 sicht  bestehen  bislang  nur  Hinweise  zur  Kontrolle  von  Inha-
 bern  einer  bedeutenden  Beteiligung  im  Rahmen  eines  Rund-
 schreibens  (R  4/98;  VerBAV  1998,  S.  203  ff.).  Die  einzu-
 reichenden  Informationen  werden  im  Einzelnen  durch  die
 auf  Grund  der  Ermächtigung  nach  Absatz  6  zu  erlassenden
 Rechtsverordnung  geregelt  werden.  Hierdurch  wird  ein
 Gleichlauf  zur  Bankenaufsicht  hergestellt;  dort  ist  in  §  2  der
 Anzeigenverordnung  geregelt,  welche  Unterlagen  einzurei-
 chen  sind.  In  Angleichung  an  §  24  Abs.  4  Satz  1  KWG  wird
 die  Rechtsverordnungsermächtigung  um  das  Merkmal
 „Form“ erweitert.

 Zu Nummer 11  (§  104l)

 Klarstellung  zur  Umsetzung  der  Finanzkonglomeratericht-
 linie.

 Zu Nummer 12  (§  104q)

 Der  Wortlaut  des  §  104q  Abs.  3  Satz  5  wird  an  den  von  §  10b
 Abs.  3  Satz  5  KWG  angeglichen.  Damit  wird  sichergestellt,
 dass  nach  dem  VAG  beaufsichtigte  Finanzkonglomerate  bei
 der  Berechnung  der  Finanzkonglomerate-Solvabilität  die
 gleichen  Unternehmen  berücksichtigen  wie  nach  dem  KWG
 beaufsichtigte Finanzkonglomerate.

 Zu Nummer 13  (§  110a)

 Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Nummer 7.

 Zu Nummer 14  (§  111f)

 Die  Änderung  der  Überschrift  ist  eine  Folgeänderung  zu
 Nummer  1.  Neu  eingefügt  wird  Absatz  5.  Hiermit  werden  der

 durch  die  Beteiligungsrichtlinie  eingeführte  Artikel  15c  der
 Richtlinien  92/49/EWG  und  2002/83/EG  sowie  Artikel  20
 der  Richtlinie  2005/68/EG  umgesetzt.

 Zu Nummer 15  (§  121a)

 Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Nummer 7.

 Zu Nummer 16  (§  123e)

 Die  Änderung  dient  der  Umsetzung  des  Artikels  8  Abs.  2  der
 Beteiligungsrichtlinie.

 Zu Nummer 17  (§144)

 Es  handelt  sich  um  redaktionelle  Folgeänderungen  aufgrund
 der Neufassung des §  104 VAG.

 Zu Artikel 3  (Änderung  der  Verordnung  über  die
 Erhebung  von  Gebühren  und  die  Um-
 legung  von  Kosten  nach  dem  Finanz-
 dienstleistungsaufsichtsgesetz
 – FinDAGKostV)

 Zu Nummer 1

 Es  handelt  sich  um  Folgeänderungen  zu  den  Änderungen  der
 §§  2c und 31 KWG.

 Die  Aufhebung  der  Nummer  1.1.3.3  folgt  aus  der  Neufas-
 sung  des  §  2c  Abs.  2  Satz  2  KWG,  der  nunmehr  klarstellt,
 dass  die  Stimmrechtsübertragung  auf  einen  Treuhänder
 durch  das  Gericht  erfolgt.  Sie  ist  daher  keine  Amtshandlung
 der  Bundesanstalt,  die  einer  Gebührenpflicht  unterworfen
 werden kann.

 Die  übrigen  Änderungen  sind  redaktionelle  Anpassungen  an
 den geänderten Gesetzeswortlaut.

 Zu Nummer 2

 Die  neu  eingefügten  Gebührenregelungen  entsprechen  de-
 nen  der  Nummern  1.1.3.1  und  1.1.3.2.  Es  handelt  sich  um
 eine  Folgeänderung  zum  Inkrafttreten  des  Investmentände-
 rungsgesetzes  vom  21.  Dezember  2007  (BGBl.  I  S.  3089),
 die  im  Rahmen  der  seinerzeit  erfolgten  Änderung  der
 FinDAGKostV noch nicht berücksichtigt wurde.

 Zu Nummer 3

 Die  neu  eingefügten  Gebührenregelungen  entsprechen  de-
 nen  der  Nummern  1.1.3.1,  1.1.3.2  und  1.1.3.4.  Es  handelt
 sich  um  eine  unter  dem  Gesichtspunkt  der  Gleichbehandlung
 erforderliche  Schließung  einer  Regelungslücke,  die  dazu
 führt,  dass  vergleichbare  Amtshandlungen  nach  KWG  und
 VAG  den  gleichen  Gebührenregelungen  unterworfen  wer-
 den.

 Zu Artikel 4  (Änderung des Investmentgesetzes)

 Zu Nummer 1  (§  2)

 Die  Änderung  dient  der  Anpassung  von  §  2  Abs.  20  Satz  2
 InvG  an  den  neu  gefassten  §  1  Abs.  9  Satz  2  KWG  aus  Grün-
 den der Konsistenz.
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Zu Nummer 2  (§  2a)

 Zu Buchstaben a und c

 Die  Änderung  dient  jeweils  der  Umsetzung  von  europäi-
 schem  Recht.  §  2a  dient  der  Umsetzung  von  Artikel  5e
 Abs.  1  der  OGAW-Richtlinie  (85/611/EWG)  in  Verbindung
 mit  Artikel  9  der  Richtlinie  93/22/EWG  des  Rates  vom
 10.  Mai  1993  über  Wertpapierdienstleistungen,  der  durch
 Artikel  10  der  Richtlinie  2004/39/EG  des  Europäischen  Par-
 laments  und  des  Rates  vom  21.  April  2004  über  Märkte  für
 Finanzinstrumente  (MiFID)  ersetzt  wurde.  Da  Artikel  10
 Abs.  3  MiFID  nunmehr  durch  Artikel  3  Abs.  2  der  Richtlinie
 2007/44/EG  des  Europäischen  Parlaments  und  des  Rates
 vom  5.  September  2007  geändert  wird,  ist  diese  Änderung  in
 §  2a nachzuvollziehen.

 Zu Buchstabe b

 Es  handelt  sich  um  redaktionelle  Folgeänderungen  aufgrund
 der Änderung von §  2c Abs. 2 KWG.

 Zu Nummer 3  (§  7)

 Die  Streichung  von  Satz  3  dient  der  Vereinfachung  des  Er-
 laubnisverfahrens  für  Kapitalanlagegesellschaften.  Bisher
 hängt  die  Erteilung  der  Geschäftserlaubnis  für  eine  Kapital-
 anlagegesellschaft  davon  ab,  welche  Arten  von  Sonderver-
 mögen,  z.  B.  Wertpapier-  oder  Immobilienfonds,  von  ihr  ver-
 waltet  werden.  Zukünftig  soll  bei  der  Erteilung  der  Ge-
 schäftserlaubnis  nicht  mehr  nach  der  Art  der  von  der  Kapi-
 talanlagegesellschaft  verwalteten  Investmentvermögen
 unterschieden  werden.  Vielmehr  soll  die  Erlaubnis  für  das
 Betreiben  des  Investmentgeschäftes  allgemein  erteilt  wer-
 den.

 Zu Nummer 4  (§  7a)

 Die  Änderung  dient  ebenfalls  der  Vereinfachung  des  Erlaub-
 nisverfahrens  für  Kapitalanlagegesellschaften.  Es  reicht  zu-
 künftig  aus,  dass  eine  Kapitalanlagegesellschaft,  die  z.  B.  so-
 wohl  Wertpapier-  als  auch  Immobilienfonds  verwaltet,  nur
 einen  Geschäftsleiter  haben  kann,  der  über  besondere  fachli-
 che  Eignung  im  Wertpapierbereich  verfügt,  und  nur  einen,
 der  über  besondere  fachliche  Eignung  im  Immobilienbereich
 verfügt.  Die  allgemein  an  die  fachliche  Eignung  eines  Ge-
 schäftsleiters  zu  stellenden  Anforderungen  bleiben  hingegen
 unverändert.  Danach  muss  ein  Geschäftsleiterkandidat  nach
 seiner  bisherigen  Ausbildung  und  beruflichen  Tätigkeit  über
 ausreichende  Kenntnisse  der  für  die  ordnungsgemäße  Ge-
 schäftsführung  der  konkreten  Kapitalanlagegesellschaft  er-
 forderlichen  Leitungs-,  Steuerungs-  und  Kontrollprozesse
 verfügen.  Außerdem  muss  er  die  für  deren  Gesamtrisikopro-
 fil  und  das  von  ihr  betriebene  Investmentgeschäft  wesent-
 lichen  Risiken  auf  der  Grundlage  eines  unternehmensspezi-
 fisch angepassten Berichtswesens beurteilen können.

 Außerdem  dient  die  Änderung  der  weiteren  Liberalisierung
 im  Spezialfondsbereich,  die  durch  das  Investmentände-
 rungsgesetz erreicht wurde.

 Zu Nummer 5  (§  13)

 Es handelt sich um eine redaktionelle Korrektur.

 Zu Nummer 6  (§  68a)

 Aufgrund  der  Legaldefinition  der  bedeutenden  Beteiligung
 in  §  2  Abs.  20  InvG  bedarf  es  des  Verweises  auf  §  1
 Abs.  9  KWG nicht mehr.

 Zu Artikel 5  (Änderung des Börsengesetzes)

 Zu Nummer 1  (§  7)

 Die  Regelung  geht  zurück  auf  Anregungen  der  Bundeslän-
 der  zur  Verbesserung  der  Transparenz  und  Aufsicht  im
 Stromgroßhandel.  Danach  findet  vor  allem  der  Handel  am
 Terminmarkt  nur  zu  einem  kleinen  Teil  börslich  statt.  Dies
 erschwert  die  Tätigkeit  der  Handelsüberwachungsstellen  an
 Energiebörsen,  weil  nur  eine  sehr  eingeschränkte  Sicht  auf
 den  Terminmarkt  besteht.  Gleichzeitig  nutzen  im  Energie-
 markt  eine  Vielzahl  von  Teilnehmern  die  von  Börsen  ange-
 botenen  Systeme  zur  Abwicklung  von  außerbörslichen  Ge-
 schäften  (sog.  OTC- Clearing),  um  dem  Risiko  des  Kontra-
 hentenausfalls  zu  begegnen.  Die  Regelung  sieht  daher  für
 Börsen,  an  denen  Strom  und  Gas  gehandelt  wird,  vor,  dass
 die  Handelsüberwachungsstelle  auch  die  Clearing-Daten
 von  solchen  Geschäften  erfasst,  die  nicht  über  die  Börse  ge-
 schlossen,  aber  dort  abgewickelt  werden.  Da  die  Abgren-
 zung  zwischen  Spot-  und  Termingeschäften  zuweilen
 schwierig  ist  und  um  mit  der  weiteren  Marktentwicklung
 Schritt  zu  halten,  erfasst  der  Anwendungsbereich  auch  Clea-
 ring-Daten  von  außerbörslichen  Spotmarktgeschäften,  auch
 wenn  für  diese  derzeit  im  Strom-  und  Gasbereich  kein
 OTC- Clearing  angeboten  wird.  Ebenso  ist  die  Formulierung
 Termingeschäfte  mit  Bezug  auf  Energie  weit  zu  verstehen,
 so  dass  möglichst  alle  Formen  derivativer  Instrumente  auf
 Energie erfasst werden.

 Die  Handelsüberwachungsstelle  kann  auch  auf  Basis  der  Da-
 ten  über  abgewickelte  Geschäfte  Ermittlungen  durchführen.
 Liegen  Anhaltspunkte  dafür  vor,  dass  börsenrechtliche  Vor-
 schriften  oder  Anordnungen  verletzt  werden  oder  sonstige
 Missstände  vorliegen,  welche  die  ordnungsmäßige  Durch-
 führung  des  Handels  an  der  Börse  oder  die  Börsengeschäfts-
 abwicklung  beeinträchtigen  können,  kann  die  Handelsüber-
 wachungsstelle  von  ihren  Rechten  nach  §  7  Abs.  3  i.  V.  m.
 §  3  Abs.  4  des  Börsengesetzes  Gebrauch  machen.  Im  Rah-
 men  ihrer  Auskunfts-,  Vorlage-  und  Vernehmungsrechte
 kann  die  Handelsüberwachungsstelle  insbesondere  die
 Details  von  börslichen  und  außerbörslichen  Geschäften  in
 Waren  und  Warenderivaten,  wie  Auftraggeber  der  Geschäf-
 te,  etwa  abweichender  wirtschaftlicher  Berechtigter  oder
 Änderungen  der  börslichen  und  außerbörslichen  Handelsbe-
 stände, erfragen.

 Zu Nummer 2  (§  42)

 Es  handelt  sich  um  eine  redaktionelle  Anpassung  des  Geset-
 zeswortlauts  im  Nachgang  zum  Finanzmarktrichtlinie-Um-
 setzungsgesetz vom 16. Juli 2007 (BGBl. I S. 1330).

 Zu Artikel 6  (Änderung  des  Gesetzes  über  die  An-
 gelegenheiten  der  freiwilligen  Ge-
 richtsbarkeit – FGG)

 Es  handelt  sich  um  eine  redaktionelle  Folgeänderung,  die
 sich  durch  die  Änderung  des  §  2c  KWG  und  des  §  104  VAG
 ergibt.



Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 25 – Drucksache 16/10536
Zu Artikel 7  (Änderung  des  Gesetzes  über  das  Ver-
 fahren  in  Familiensachen  und  in  den
 Angelegenheiten  der  freiwilligen  Ge-
 richtsbarkeit)

 Es  handelt  sich  um  eine  redaktionelle  Folgeänderung,  die
 sich  durch  die  Änderung  des  §  2c  KWG  und  des  §  104  VAG
 ergibt.

 Zu Artikel 8  (Änderung der Deckungsrück-
 stellungsverordnung)

 Zu Nummer 1  (§  2)

 Bei  einer  kapitalmarktorientierten  Reservierung  zur  Sicher-
 stellung  garantierter  Mindestleistungen  bei  fonds-  oder  in-
 dexgebundenen  Versicherungen  muss  der  gemäß  §  3  Abs.  3
 anzuwendende  Rechnungszins  während  der  gesamten  Ver-
 tragslaufzeit geändert werden können.

 Zu Nummer 2  (§  3)

 Der  anzusetzende  Rechnungszins  ergibt  sich  implizit  aus
 einer  kapitalmarktkonsistenten  Bewertung  der  Verpflichtun-
 gen  aus  den  garantierten  Mindestleistungen.  Dafür  ist  eine
 angemessene  Zahl  von  Szenarien,  die  mögliche  Kapital-
 marktentwicklungen  über  die  gesamte  Laufzeit  des  Vertra-
 ges  widerspiegeln,  zu  Grunde  zu  legen  und  nach  anerkann-
 ten finanzmathematischen Grundsätzen zu bewerten.

 Die  Simulationen  müssen  nachteilige  Abweichungen  der
 relevanten  Größen,  insbesondere  der  Zinsstrukturkurve,  von
 den  erwarteten  Annahmen  in  ausreichendem  Umfang  und
 angemessener  Zahl  beinhalten.  Die  Sicherheitsabschläge  auf
 den  stochastisch  ermittelten  Rechnungszins  sind  so  zu  be-
 messen,  dass  sich  über  den  Zeitraum  eines  Jahres  ein  Sicher-
 heitsniveau  von  99,5  Prozent  ergibt.  Dabei  können  die  für
 den  einzelnen  Vertrag  nach  der  Kapitalausstattungsverord-
 nung  erforderlichen  Eigenmittel  (Summe  aus  0,3  Prozent  des
 riskierten  Kapitals  und  4  Prozent  der  Deckungsrückstellung)
 berücksichtigt  werden.  Das  in  der  Verordnung  vorgeschrie-
 bene  Sicherheitsniveau  entspricht  dem  im  Entwurf  der
 EU-Kommission  für  eine  Solvabilität-II-Rahmenrichtlinie.
 Absicherungsgeschäfte  mit  Finanzinstrumenten  können
 ebenfalls  berücksichtigt  werden,  wenn  ein  adäquates  sog.
 dynamisches  Hedging  tatsächlich  durchgeführt  wird.  In  je-
 dem  Fall  sind  die  Bonität  der  Absicherungsinstrumente  zu
 bewerten  und  ein  Abschlag  für  das  Ausfallrisiko  vorzuneh-
 men.

 Ist  eine  kapitalmarktkonsistente  Bewertung  der  Garantieleis-
 tungen  nicht  möglich,  ist  diese  wie  bisher  mit  dem  Rech-
 nungszins gemäß §  2 vorzunehmen.
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Anlage 2
 Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates
 Der  Nationale  Normenkontrollrat  hat  den  Gesetzentwurf  auf
 Bürokratiekosten,  die  durch  Informationspflichten  begrün-
 det werden, geprüft.

 Durch  das  Gesetz  zur  Umsetzung  der  Richtlinie  2007/44/EG
 des  Europäischen  Parlaments  und  des  Rats  vom  5.  Septem-
 ber  2007  (Beteiligungsrichtlinie-Umsetzungsgesetz)  werden
 sechs  Informationspflichten  für  die  Wirtschaft  geändert  und
 eine  neu  eingeführt.  Hierdurch  entstehen  neue  Bürokratie-
 kosten im marginalen Bereich.

 Daneben  werden  zwei  Informationspflichten  für  die  Verwal-
 tung  geändert.  Für  Bürgerinnen  und  Bürger  werden  keine  In-
 formationspflichten eingeführt, geändert oder aufgehoben.

 Durch  die  Änderung  des  §  7  des  Börsengesetzes,  des  §  1
 Abs.  1  Satz  2  Nr.  4  des  Kreditwesengesetzes,  des  §  2  Abs.  3
 S.  1  Nr.  1  des  Wertpapierhandelsgesetzes  und  der  §§  54b,  65f
 des  Versicherungsaufsichtsgesetzes  werden  keine  Informa-
 tionspflichten eingeführt, geändert oder aufgehoben.

 Der  Nationale  Normenkontrollrat  hat  im  Rahmen  seiner  ge-
 setzlichen  Zuständigkeit  keine  Bedenken  gegen  die  Rege-
 lungsvorhaben.
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